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A
Kriterienkatalog

1 Präambel

der vorliegende kriterienkatalog ist das ergebnis aus den kanzleiinternen Vorbereitungsarbei-
ten, den expertenworkshops und den Arbeitskreissitzungen.

durch die definierten kriterien werden hochwertige fließgewässerabschnitte innerhalb der 
steiermark ermittelt. dies erfolgt entweder durch kombination unterschiedlicher kriterien 
oder durch „a priori – kriterien“, welche bereits alleine zu einer hochwertigkeit führen.

der kriterienkatalog ist so konzipiert, dass bei Anfrage eines/r konsenswerbers/in nach der 
möglichkeit einer wasserkraftnutzung an einem konkreten fließgewässer- /abschnitt von der 
naturschutzbehörde vor einer einreichplanung eine richtungsweisende entscheidung getrof-
fen werden kann. der katalog soll dabei eine objektive standardisierte entscheidungsgrundlage 
für die naturschutzbehörde darstellen und dem konsenswerber Planungssicherheit geben.

der kriterienkatalog hat also nicht die Ausweisung eines schutzgebietssystems (tabubereiche) 
zum ziel, sondern eine bewertung einzelner fließgewässer im Anlassfall.

dieses Vorgehen soll in einem naturschutzrechtlichen Vorprüfungsverfahren rechtlich veran-
kert werden.

mit hilfe des kriterienkatalogs wird die etwaige hochwertigkeit eines fließgewässer- /ab-
schnitts festgestellt. ist dies der fall bedeutet das für diesen fließgewässerabschnitt, dass die-
ser aus naturschutzfachlichen gründen nicht zur energetischen nutzung geeignet ist.

die hochwertigkeit ist im sinne des Vorsorgeprinzips als erhalt des unveränderten naturerbes 
zu verstehen (siehe auch kapitel 6). keinesfalls ist der kriterienkatalog ein Prüfinstrument zur 
beurteilung von eingriffserheblichkeiten im rahmen einer Projektbeurteilung! das ergebnis 
der naturschutzrechtlichen Vorprüfung stellt somit keine Vorwegnahme des eigentlichen be-
willigungsverfahrens dar.

ferner hat das positive ergebnis einer naturschutzrechtlichen Vorprüfung keine präjudizieren-
de wirkung.

der kriterienkatalog behandelt keine Aspekte der wasserrahmenrichtlinie, diese sind durch 
die rechtlichen Prüfinstrumente des wasserrechtes abgedeckt.

die bewertungskriterien lassen sich auch in den schutzzielen des steiermärkischen natur-
schutzgesetzes wieder finden. schutzziele wie „weitgehende ursprünglichkeit … besondere 
Vielfalt der tier- und Pflanzenwelt … landschaftliche schönheit und eigenart … seltene cha-
rakteristik … erholungswert … kleinklimatische und ökologische bedeutung“, die in §1(2) ange-
führt sind, bilden u.a. die gesetzliche grundlage für die Präzisierung der kriterien.



2 Naturschutzrechtliche Kernfestlegungen und 
rahmenbedingungen 

der fließgewässerkriterienkatalog dient der Ausweisung von hochwertigen fließgewässerab-
schnitten in der steiermark. 

für die großen flüsse der steiermark, mur, mürz, enns und salza, ist er nicht ausgerichtet und 
daher auch dort nicht anzuwenden.  

das gleiche gilt für künstliche gerinne (fluder, mühlgänge, etc.).  

ex lege ist die errichtung von wasserkraftanlagen, wenn sie Auswirkungen auf gebiete her-
vorrufen, die den status nationalpark, naturdenkmal, geschützter landschaftsteil aufweisen, 
nicht möglich. Aufgrund dieses gesetzlichen Ausschlusses (gebiete sind im rechtsbestand) fin-
det der kriterienkatalog keine Anwendung.  

das gleiche gilt für bestehende naturschutzgebiete (§5 Abs. 2, lit. a und lit. b sowie gewäs-
serbezogenen lit. c) bei denen eine Ausnahme für die errichtung einer wasserkraftanlage auf-
grund des schutzzweckes nicht möglich ist.  

diese gebiete werden von der fA 13 c aufgelistet und am landesserver veröffentlicht.  

in europaschutzgebieten gilt der kriterienkatalog. bei einer nicht-hochwertigkeit sind in ei-
nem eigenen Prüfverfahren die jeweiligen schutzgüter abzuprüfen. 

der kriterienkatalog soll dem schutz und der erhaltung naturschutzfachlich wie ökologisch 
besonders hochwertiger und repräsentativer fließgewässer in der steiermark dienen. 

im rechtlichen kontext finden sich begründungen bzw. inhaltliche Anknüpfungen für die Aus-
weisung naturschutzfachlicher und ökologisch hochwertiger fließgewässer/-abschnitte so-
wohl in internationalen wie auch in europäischen und nationalen regelungen. 

nachfolgend wird überwiegend auf internationale sowie europäische regelungen eingegan-
gen, im kontext von landschaftsbild und wohlfahrtsfunktion, dann auf die regelungen des 
steiermärkischen naturschutzgesetzes. 

Zunächst wird auf den Schutz der biologischen Vielfalt eingegangen. hierzu ist das Überein-
kommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) anzuführen. die bestimmun-
gen dieser konvention gelten in Österreich seit 1995 (bgbl. nr. 213/1995).  

biodiversität oder biologische Vielfalt umfasst dabei die genetische Vielfalt (innerhalb einzel-
ner Arten), die Artenvielfalt und die Vielfalt der Ökosysteme. wichtige elemente der biodi-
versitätskonvention sind z. b. die erhaltung von Ökosystemen und natürlichen lebensräumen 
sowie die bewahrung und wiederherstellung lebensfähiger Populationen von Arten in ihrer 
natürlichen umgebung.
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im rahmen des kriterienkataloges werden diese ziele für fließgewässer aufgegriffen. 
für elemente der biodiversität (Ökosysteme, biotope, Arten, Ausprägungen spezieller eigen-
art) mit besonders hohem wert und hoher empfindlichkeit wurden dabei

sachinhaltliche konkretisierungen vorgenommen (um welche solcher elemente  Ξ
     handelt es sich, wie sind die kriterien gefasst?) und 

regelungen bezüglich eines weiteren Ausbaus der wasserkraft vorgesehen, die ihren    Ξ
     langfristigen schutz gewährleisten sollen. 

der kriterienkatalog geht im sinne des Ökosystemschutzes durch die einbeziehung von spe-
zifischen morphologischen und standörtlichen kriterien (gewässertypologie und -morpholo-
gie mit sonderformen wie schluchten) sowie die durchgängigkeit von fließgewässersystemen 
über den schutz von z. b. einzelnen biotopen, tier- und Pflanzenarten hinaus. insoweit steht 
er im klaren kontext der bestimmungen des Artikels 8 der biodiversitätskonvention (in situ 
erhaltung), der u. a. lautet: 

Jede Vertragspartei wird, soweit möglich und sofern angebracht, … 

c) biologische Ressourcen von Bedeutung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt  
 sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schutzgebiete regeln oder verwalten, um  
	 ihre	Erhaltung	und	nachhaltige	Nutzung	zu	gewährleisten;		

d)	den	Schutz	von	Ökosystemen	und	natürlichen	Lebensräumen	sowie	die	Bewahrung	 
	 lebensfähiger	Populationen	von	Arten	in	ihrer	natürlichen	Umgebung	fördern.	

Auch die europäische union hat deutlich gemacht, dass der erhalt der biodiversität ein we-
sentliches ziel europäischer Politik sein muss (u. a. mitteilung der kommission zur eindäm-
mung des Verlusts der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 – und darüber hinaus - erhalt 
der Ökosystemleistungen zum wohl der menschen, kom (2006) 215 final vom 22.5.2006). 

im weiteren dient der kriterienkatalog der erhaltung von Biotopen und Arten im Geltungsbe-
reich der Alpenkonvention, soweit es sich um spezifische und besonders bedeutsame Ausbil-
dungen an fließgewässern handelt. die Alpenkonvention ist ein völkerrechtlich verbindlicher 
Vertrag und besteht aus einem rahmenvertrag und neuen – völkerrechtlich selbständigen – 
sogenannten durchführungsprotokollen. die durchführungsprotokolle haben keinen geset-
zesvorbehalt, daher kann sich die Verpflichtung der unmittelbaren Anwendung ergeben. 

nAturschutzrechtliche kernfestlegungen und rAhmenbedingungen   2
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das naturschutzprotokoll zur Alpenkonvention geht im Artikel 12 auf den ökologischen Ver-
bund sowie in den folgenden Artikeln 13 und 14 auf den schutz von biotopen und Arten ein. 
hiermit werden diemaßnahmen zu ergreifen, um

	a)	einen	nationalen	und	grenzüberschreitenden	Verbund	ausgewiesener	Schutzgebie- 
	 te,	 Biotope	 und	 anderer	 geschützter	 oder	 schützenswerter	 Objekte	 zu	 schaffen 
	 (Artikel	12,	Ökologischer	Verbund)	

b)	 für	 natürliche	 und	 naturnahe	 Biotoptypen	 deren	 dauerhafte	 Erhaltung	 in	 aus- 
	 reichendem	 Umfang	 und	 funktionsgerechter	 räumlicher	 Verteilung	 zu	 gewährleis- 
	 ten	(Artikel	13,	Schutz	von	Biotoptypen).		

c)	 einheimische	 Tier-	 und	 Pflanzenarten	 in	 ihrer	 spezifischen	 Vielfalt	 mit	 ausreichen- 
	 den	 Populationen,	 namentlich	 durch	 die	 Sicherstellung	 genügend	 großer	 Lebens- 
	 räume,	zu	erhalten	(Artikel	14,	Artenschutz).

mit der spezifischen berücksichtigung bestimmter, fließgewässertypischer und gleichzeitig be-
sonders hochwertiger biotope und Arten trägt der kriterienkatalog zur umsetzung des natur-
schutzprotokolls der Alpenkonvention bei. 

da sich die Vertragsparteien darüber hinaus verpflichten, für die erstellung von alpenweiten 
listen diejenigen biotoptypen und Arten zu benennen, für die maßnahmen zu treffen bzw. 
notwendig sind, leistet der kriterienkatalog auch in diesem kontext einen beitrag für den be-
reich der fließgewässer. 

Auch die Fauna-Flora-Habitat-richtlinie (FFH-rL) verfolgt als ziel den schutz des europäischen 
naturerbes und der biologische Vielfalt in europa. erreicht werden soll ein günstiger erhal-
tungszustand von Arten und lebensräumen. dazu soll u. a. das grenzübergreifende schutzge-
bietssystem „natura 2000“ errichtet werden.  

die aus der ffh-richtlinie resultierenden Anforderungen beschränken sich allerdings nicht 
nur auf das spezifische schutzgebietssystem. der günstige erhaltungszustand von Arten und 
lebensräumen ist vielmehr für des gesamtgebiet der jeweiligen mitgliedsstaaten zu gewähr-
leisten, wobei bezüglich der Anhang i – lebensraumtypen und Anhang ii – Arten das schutzge-
bietssystem natura 2000 zwar eine zentrale, nicht aber die einzige rolle spielt. 

ergänzend ist insbesondere die förderung von landschaftselementen, die für die wanderung, 
die geographische Verbreitung und den genetischen Austausch wildlebender Arten wesentlich 
sind, vorgesehen (Art. 10 ffh-rl). hierbei sind dezidiert landschaftselemente benannt, denen 
„aufgrund ihrer linearen, fortlaufenden struktur  (z. b. flüsse mit ihren ufern…)“ eine diesbe-
züglich besondere funktion zukommen kann. 

zur erfüllung dieser Anforderungen trägt der kriterienkatalog bei, der diesbezüglich u. a. auf 
lebensraumtypen des Anhangs i der richtlinie auch außerhalb der gebietskulisse abstellt. die-
sen kann, soweit es sich um fließgewässerspezifische lebensräume handelt, auch aus fachli-
cher sicht eine besondere rolle im räumlich-funktionalen Verbund beigemessen werden.



nAturschutzrechtliche kernfestlegungen und rAhmenbedingungen   2

KriterienKAtALOG zur Ausweisung nAturschutzfAchlich hochwertiger fliessgewässer (-Abschnitte) in der steiermArk 9

Im Steiermärkischen Naturschutzgesetz sind Aspekte der ursprünglichkeit des landschaftsbil-
des als schutzziele gesetzlich verankert. die erarbeiteten kriterien der wohlfahrtsfunktion und 
des natürlichkeitsgrades berücksichtigen diese schutzziele. 

das gesetz hat als ziel den schutz der natur, den schutz der Pflege der landschaft, ihre erhal-
tung und gestaltung der umwelt als lebengrundlage und lebensraum für menschen, Pflanzen 
und tiere (§ 1 Abs. 1).  

nach § 1 Abs. 2 buchst. d) bezieht der sachliche geltungsbereich ausdrücklich den schutz 
und die Pflege natürlicher stehender gewässer und deren uferbereiche (gewässer und ufer-
schutzgebiete) ein, auch soweit diese außerhalb förmlich ausgewiesener schutzgebiete (na-
turschutzgebiete u. a.) liegen. 

weiters sind folgende gerichtliche entscheidungen diesbezüglich anzuführen:  

Unter	„Landschaftsbild“	ist	der	optische	Eindruck	der	Landschaft,	Bauten	und	Ortschaften;	die	
mental	verarbeitete	Summe	aller	sinnlichen	Empfindungen	der	realen	Landschaftsgestaltung	
von	 jedem	möglichen	Blickpunkt	 zu	 Land,	 zu	Wasser	 und	aus	der	 Luft	 zu	 verstehen	 (VwGH	
19.10.1998,	97/10/0090).	Die	Beurteilung	ob	durch	einen	Eingriff	in	den	Landschaftscharakter	
das	Landschaftsbild	verunstaltet	wird,	setzt	entsprechende	Tatsachenfeststellungen	zum	einen	
über	den	Landschaftscharakter	und	das	Landschaftsbild,	zum	anderen	über	die	Beschaffenheit	
des	Vorhabens	voraus,	wobei	erst	die	umfassende	Darstellung	der	vom	Vorhaben	ausgehenden	
Auswirkungen	auf	die	den	Landschaftscharakter	ausmachenden	und	das	Landschaftsbild	prä-
genden	Elemente	eine	Antwort	auf	die	Frage	der	Verunstaltung	des	Landschaftsbildes	durch	
einen	Eingriff	in	den	Landschaftscharakter	zulassen	(VwGH	19.10.1998,	97/10/0090).	

Zur	Vermeidung	von	die	Natur	schädigenden,	das	Landschaftsbild	verunstaltenden	oder	den	
Naturgenuss	störenden	Änderungen	ist	auch	auf	die	Erholungswirkung	(Wohlfahrtsfunktion)	
Bedacht	zu	nehmen.	Natur	und	Landschaft	dienen	der	Erholung	des	Menschen	durch	Naturge-
nuss;	dieser	wird	im	Wesentlichen	über	optische	Eindrücke	vermittelt	und	spricht	die	mensch-
liche	Psyche	an.	Es	gehört	zu	den	wesentlichen	Zielen	des	Naturschutzes	und	der	Landschafts-
pflege,	die	außerhalb	geschlossener	Ortschaften	liegenden	Flächen	und	besonders	die	durch	
förmliche	Festsetzungen	geschützte	Gebiete	der	erholungssuchenden	Allgemeinheit	offen	zu	
halten	(VwGH	6.8.1993,	89/10/0119).

der kriterienkatalog bildet auch in diesem kontext für bestimmte, nach fachlichen kriterien 
als besonders hochwertig und vor Veränderungen zu schützende konstellationen von land-
schaftsbild und wohlfahrtsfunktion eine sachinhaltlich nähere bestimmung. bezüglich des 
landschaftsbildes wurde im kriterienkatalog nur der Aspekt ursprünglichkeit in der kriteri-
engruppe natürlichkeitsgrad berücksichtigt. dabei sollen besonders seltene und naturnahe 
Ausprägungen der landschaft mit spezifischem bezug zum gewässer geschützt werden. siehe 
hierzu u. a. kriteriengruppe natürlichkeitsgrad– einzelkriterium „besondere bzw. eingeschränk-
te naturnähe“, kriteriengruppe wohlfahrtsfunktion – einzelkriterium „fließgewässerabschnitt 
mit wohlfahrtsfunktion“.
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3   VorGABEN dEr WASSErrAHmENrIcHtlINIE  

3 Vorgaben der 
Wasserrahmenrichtlinie  

der kriterienkatalog behandelt keine Aspekte der wasserrahmenrichtlinie, diese sind durch 
die rechtlichen Prüfinstrumente des wasserrechtes abgedeckt. Allerdings besteht natürlich 
ein fachlicher bezug zum wasserrecht bzw. der wasserrahmenrichtlinie. deshalb wurden von 
mag. eva heilmann (Amt der steiermärkischen landesregierung,fA 19a) erläuterungen zum 
derzeitigen stand der umsetzung der wasserrahmenrichtlinie verfasst: 

 

mit inkrafttreten der europäischen wasserrahmenrichtlinie (eu-wrrl) und Überführung ihrer 
Vorgaben in nationales recht (wrg novelle 2003) haben sich die bewertungsgrundlagen für 
eingriffe an oberflächengewässern geändert.  

1. für oberflächengewässer wird als langfristig zu erreichendes Qualitätsziel die erreichung 
bzw. erhaltung eines guten ökologischen und guten chemischen zustands bzw. Potentials, ge-
fordert. 

2. es ist gefordert, dass sich der gewässerzustand nicht verschlechtern darf  
(Verschlechterungsverbot). 

3. gewässer die den guten zustand nicht besitzen, müssen durch geeignete maßnahmen die 
ziele guter ökologischer und chemischer zustand bzw. gutes ökologisches Potential errei-
chen.  

es ist normiert, dass die gewässer derart zu schützen, zu verbessern und zu sanieren sind, dass 
eine Verschlechterung des jeweiligen zustandes verhindert wird.  

die wrrl zielt auf einen europaweit vergleichbaren „guten gewässerzustand“ bis zum Jahr 
2015 ab, ermöglicht dabei aber auch Ausnahmen. 

 

Was ist bei der Errichtung von Kleinwasserkraftwerken zu prüfen? 

gemäß wasserrechtsgesetz i.d.g.f. ist zu überprüfen, inwieweit das geplante kraftwerk durch 
änderungen der hydromorphologischen eigenschaften eines oberflächengewässers zum 
nichterreichen eines guten ökologischen zustandes oder gegebenenfalls eines guten ökologi-
schen Potenzials führt bzw. inwieweit mit einer Verschlechterung des bestehenden zustandes 
des projektgegenständlichen oberflächenwasserkörpers zu rechnen ist. 

im zuge des wasserrechtlichen bewilligungsverfahrens ist festzustellen, in welchem zustand 
sich der betreffende wasserkörper befindet. 

der zustand des wasserkörpers ist gem. wrrl und wrg Anhang c zunächst allgemein defi-
niert. erst mit Vorliegen von grenzwerten, die im rahmen von Verordnungen festzulegen sind 
(in Ausarbeitung), kann der genaue zustand des betreffenden wasserkörpers festgestellt wer-
den. bis dahin ist es notwendig, auf basis vorhandener leitfäden Aussagen zu treffen.



KriterienKAtALOG zur Ausweisung nAturschutzfAchlich hochwertiger fliessgewässer (-Abschnitte) in der steiermArk 11

VorGABEN dEr WASSErrAHmENrIcHtlINIE     3

eine Verschlechterung des zustandes eines wasserkörpers ist dann gegeben, wenn eine der 
drei Qualitätskomponentengruppen hydromorphologie, biologie und chemie verändert wird. 
eine Verschlechterung ist erst bei Überschreiten der zustandsklasse gegeben.  

 

Sehr guter Zustand:

befindet sich ein wasserkörper im sehr guten zustand, dann dürfen alle Qualitätskomponen-
ten (hydromorphologie, chemie, biologie) keine oder nur sehr geringe belastungen anthropo-
gener herkunft aufweisen. für die hydromorphologie (hydrologie, morphologie und durch-
gängigkeit) muss ein weitgehend natürlicher zustand vorliegen. ein anthropogener eingriff wie 
die errichtung eines kraftwerkes würde auf jeden fall unabhängig von der frage einer ausrei-
chenden restwassermenge eine Verschlechterung bedeuten. 

Guter Zustand:  

es ist sicherzustellen, dass es durch die errichtung eines wasserkraftwerkes zu keiner Ver-
schlechterung des betroffenen wasserkörpers kommt.

eine wasserkraftnutzung in betroffenen oberflächenwasserkörpern sollte bei beachtung von 
randbedingungen (restwasserfrage, kontinuumsanbindung) möglich sein. 

Schlechter als guter Zustand: 

Auch hier ist eine mögliche Verschlechterung zu prüfen. insbesondere ist hier zu prüfen, ob 
durch den geplanten eingriff eine erreichung des zielzustandes (guter zustand) erschwert wird 
oder überhaupt nicht möglich wäre.
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4   ABlAuF dES KüNFtIGEN NAturScHutzVErFAHrENS 

4 Ablauf des künftigen 
Naturschutzverfahrens 

ziel ist es, den vorliegenden kriterienkatalog in einem naturschutzrechtlichen Vorprüfungs-
verfahren rechtlich zu verankern. zusätzlich soll dieses mit der wasserrechtlichen Vorprüfung 
harmonisiert werden. 

das Vorprüfungsverfahren gibt Aufschluss über eine grundsätzliche machbarkeit des Projek-
tes, bietet jedoch keinesfalls eine genehmigungsgarantie. die feststellung einer Verträglich-
keit bzw. nicht-Verträglichkeit des geplanten Vorhabens erfolgt weiterhin im zuge des Ökolo-
gischen einreichprojektes.  

die folgende grafik veranschaulicht den Ablauf des künftigen naturschutzverfahrens:

Naturschutzrechtliche Vorprüfung (ideal zusammen mit wasserrecht)

Ökologisches (naturschutzrechtliches) einreichprojekt

berücksichtigung rechtlicher 
Vorgaben (z.b. ffh rl)

Anwendung des 
Pflichtwasserleitfadens

Projekt aus 
naturschutzfachlicher sicht 

nicht möglich

hochwertig

negativer Bescheid

Abarbeitung des kapitels b
„hinweise zur Projektierung“

Einbindung der Ergebnisse 
des Vorprüfungsverfahrens

weitere Projektierung möglich 
jedoch keine

umsetzungsgarantie

nicht hochwertig

nicht verträglich verträglich

positiver Bescheid



5 Anwendungsbereich 

nachfolgend sind die kriterien zur Ausweisung naturschutzfachlich hochwertiger fließgewäs-
ser (-abschnitte) in der steiermark definiert und aufgelistet. weiters sind der Anwendungsbe-
reich und die bewertungsmethodik des kriterienkatalogs beschrieben. 

 
entsprechend des Projektauftrags ist der kriterienkatalog auf die energetische nutzung ausge-
richtet. Projektierungen von anderweitigen wasserentnahmen wie beispielsweise der trink-
wassernutzung können mit hilfe des kriterienkatalogs nicht bearbeitet werden. 

 

die Prüfung nach dem Kriterienkatalog

wird bei neuprojektierungen von Ausleitungskraftwerken durchgeführt.  Ξ

bezieht sich ausschließlich auf natürliche fließgewässer, d.h. künstliche gerinne  Ξ
 wie mühlgänge und fluder werden im kriterienkatalog nicht berücksichtigt.    

Ausgenommen von der Anwendung des Kriterienkataloges sind

die steirischen großflüsse mur, mürz, enns und salza, die jeweils ein   Ξ
 mQ ≥ 20m³/s aufweisen. 

künstliche gerinne (fluder, mühlgänge, etc.).  Ξ

nationalparke, naturdenkmäler bzw. geschützte landschaftsteile,   Ξ
 in denen das bachbett samt wasserwelle schutzgut ist. 

fließgewässer (-abschnitte), die bereits als hochwertig definiert wurden  Ξ
 (siehe: www.verwaltung.steiermark.at/kriterienkatalog).
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6   ErmIttluNG dEr HocHWErtIGKEIt

6 Ermittlung 
der Hochwertigkeit 

(In	Teil	C	der	Broschüre	befindet	sich	als	Bewertungshilfe	ein	Erhebungsbogen,	der	als	Grundla-
ge	für	die	Vororterhebung	zu	sehen	ist.)	

der betrachtungsraum für die im kapitel 7 genannten kriterien umfasst grundsätzlich die Pro-
jektsstrecke (von der wasserfassung bis zur rückleitung) einschließlich 100lfm oberhalb und 
unterhalb. 

mit hilfe der kriterienabprüfung wird festgestellt, ob innerhalb dieses betrachtungsraumes 
naturschutzfachlich hochwertige fließgewässerabschnitte berührt werden. dies ist entweder 
durch das Vorhandensein eines A-kriteriums oder durch die kombination von einzelkriterien 
gegeben (näheres siehe kapitel 6 und 7).  

liegen einzelkriterien innerhalb des betrachtungsraumes, die alleine nicht zu einer hochwer-
tigkeit führen, so ist der betrachtungsraum gegebenenfalls zu erweitern. da im sinne des krite-
rienkataloges einzelne kombinationskriterien auch einen räumlichen bezug aufweisen müssen 
(maximaler Abstand der 200fachen gewässerbreite zwischen zwei kriterien, die über mindes-
tens ein drittes kriterium miteinander verbunden sind), besteht eine begrenzung der betrach-
tungserweiterung um den faktor der 200fachen gewässerbreite.  

für eine hinreichende bewertung der „kriteriengruppe natürlichkeitsgrad“ muss auch das 
umland des gewässers in den betrachtungsraum, entsprechend den erläuterungen, mit ein-
bezogen werden. 

 

zur bestimmung von naturschutzfachlich hochwertigen fließgewässerabschnitten innerhalb 
des betrachtungsraumes werden 7 kriteriengruppen mit insgesamt 23 einzelkriterien heran-
gezogen. die Attestierung der hochwertigkeit hat zur folge, dass für diesen gewässerabschnitt 
eine naturschutzfachliche genehmigung eines kraftwerksprojektes nicht gegeben werden 
kann (siehe schema: Ablauf des künftigen naturschutzverfahrens im kapitel 4). 

die einzelkriterien sind je nach Ausprägung in folgende kategorien eingeteilt - 

 Kategorie A  

 Kategorie B  

 Kategorie C  

die alleine (kategorie A) und/oder in kombination zu einer hochwertigkeit führen.

A

B

C
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ein hochwertiger Abschnitt kann sich zudem durch kombination von zwei (kombination durch 
A und b-kriterien), drei (kombination durch A und b-kriterien) oder vier (kombination durch 
A, b und c-kriterien) einzelkriterien ergeben.

diese liegen entweder unmittelbar übereinander (z. b. gewässermorphologische sonderform 
„schlucht“ mit der „besonderen naturnähe“) oder sind durch ein grundkriterium (in der folge 
mit einem tiefgestellten l bezeichnet) miteinander verbunden.  

liegen die kombinationskriterien direkt übereinander, so müssen diese aus unterschiedlichen 
kriteriengruppen stammen (gruppen 1-7). das bedeutet, wenn zum beispiel innerhalb einer 
schluchtstrecke auch ein katarakt zu finden ist, sticht jenes kriterium mit der höheren kate-
gorie..

liegt ein kriterium der kategorie A innerhalb des betrachtungsraumes, so besteht eine  
sofortige hochwertigkeit im jeweiligen Abschnitt.

Kategorie A-Kriterium innerhalb der Projektsstrecke

Abb. 1: Kategorie	A-Kriterium	innerhalb	der	Projektsstrecke

            A-Kriterium	aus	einer	der	7	KriteriengruppenA 1-7
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Kombination von 3 B-Kriterien, die direkt übereinander liegen

Abb. 2: Systembeispiel:	Kombination	von	3	B-Kriterien,	die	direkt	übereinander	liegen	

								=	B-Kriterium	aus	der	Kriteriengruppe	1	

								=	B-Kriterium	aus	der	Kriteriengruppe	2										

								=	B-Kriterium	aus	der	Kriteriengruppe	7	

 
								=	B-Kriterium	aus	der	Kriteriengruppe	5	

 hochwertig         weil 3 B-Kriterien übereinanderA
B 1

B 2

B 7

B 5
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sind kombinationskriterien über ein grundkriterium miteinander verbunden, so muss ein 
räumlicher zusammenhang zwischen diesen kriterien bestehen. der maximale Abstand 
darf dabei nicht größer sein, als die 200fache gewässerbreite. bei dieser kombinations-
möglichkeit können die kombinationskriterien auf dem grundkriterium auch aus der sel-
ben kriteriengruppen stammen, dass bedeutet, dass zum beispiel eine schlucht und ein 
katarakt, die über einen wanderweg verbunden sind in der entsprechenden Ausprägung 
zu einer hochwertigkeit führen können.

Kombination von Kriterien, die über ein Grundkriterium verbunden sind 

Abb. 3: Systembeispiel:	Kombination	von	Kriterien,	die	über	ein	Grundkriterium	verbunden	sind	

Wanderweg = Grundkriterium  

								=	B-Kriterium	aus	der	Kriteriengruppe	1	

								=	B-Kriterium	aus	der	Kriteriengruppe	2	  

								=	B-Kriterium	aus	der	Kriteriengruppe	5

hochwertig, weil Faktor < 200facher Gewässerbreite

durch	Kombination	innerhalb	des	Betrachtungsraumes	  
nicht	hochwertig,	da	Faktor	>	200	facher	Gewässerbreite	

B 1

B 2

B 5
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im folgenden werden die kombinationsmöglichkeiten, die zu einer hochwertigkeit innerhalb 
eines Abschnittes führen, aufgelistet: 

1.) Alleinige Hochwertigkeit bei folgender Situation:

2.) Hochwertigkeit aufgrund der Kombination von 2 Kriterien bei  
      folgenden Situationen:

 (gewässermorphologische sonderformen) +      (natürlichkeitsgrad)

 (ausgeprägter mäandrierender Verlauf) +       (natürlichkeitsgrad)  

 (ausgeprägter furkierender Verlauf) +       (natürlichkeitsgrad) 

 (lage im gewässerbezogenen schutzgebiet) +       

3.) Hochwertigkeit aufgrund der Kombination von 3 Kriterien aus  
      unterschiedlichen Kriteriengruppen bei folgenden Situationen:  

 (gewässermorphologische sonderformen) +       (natürlichkeitsgrad) +   

 (ausgeprägter mäandrierender Verlauf) +         (natürlichkeitsgrad) +   

 (ausgeprägter furkierender Verlauf) +        (natürlichkeitsgrad) +   

 (lage im gewässerbezogenen schutzgebiet) +        +         

 

das tiefgestellte l bezeichnet jeweils das grundkriterium als grundlage für die ermittlung der 
hochwertigkeit. in diesem Abschnitt liegen zwei weitere A und/oder b kriterien, die einen 
räumlichen bezug aufweisen (maximaler Abstand von 200facher gewässerbreite) und damit 
eine hochwertigkeit ergeben.

A

A

A

A

B B

B B

B B

B

B B

B B

B B

B

B

B L

B L

B L B

B B

C C

C

C

C
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4.) Hochwertigkeit aufgrund der Kombination von 4 Kriterien aus  
      unterschiedlichen Kriteriengruppen bei folgenden Situationen:

das tiefgestellte l bezeichnet jeweils das grundkriterium als grundlage für die ermitt-
lung der hochwertigkeit. in diesem Abschnitt liegen drei weitere A und/oder b und/oder 
c kriterien, die einen räumlichen bezug aufweisen (maximaler Abstand von 200facher 
gewässerbreite) und damit eine hochwertigkeit ergeben.

AB L C C

B BL C C

B L CC C

BC L CC

BBC L C

BBBC L

A BC CL

A B BC L

A A BC L

A A AC L

C C C C

AC CCL

A AC CL



KriterienKAtALOG zur Ausweisung nAturschutzfAchlich hochwertiger fliessgewässer (-Abschnitte) in der steiermArk20

7    KrItErIEN zur ErmIttluNG dEr HocHWErtIGKEIt

7 Kriterien zur Ermittlung 
der Hochwertigkeit 

die definition der einzelkriterien bzw. deren Ausprägung erfolgt über die fußno-
ten (kurzbeschreibung) oder bei ausführlicheren beschreibungen über das kapitel 8. 
die definition einzelner begriffe mit hilfe der fußnote ist dabei jeweils nur bei der ersten nen-
nung angeführt.

1 einseitiges Vorhandensein ist ausreichend 
2 fels tritt natürlich zu tage, felsausbisse müssen nur einseitig vorhanden sein 
3 mindestens bis zum obersten felsausbiss 
4 Arithmetisches mittel 
5 gemeint ist jeweils die lauflänge  
6 bei mehrstufigen wasserfällen ergibt sich die gesamthöhe aus der summe der einzelstufen

KrItErIENGruPPE GEWäSSErmorPHoloGIScHE SoNdErFormEN

Schlucht Enger	steilwandiger	Einschnitt,	keine	breite	Talsohle,	Vorhandensein1 	von	Felsausbissen2 über gesamte 
Vertikalhöhe3

schlucht mit mittlerer4 Vertikalhöhe ≥ 100m

schlucht mit mittlerer Vertikalhöhe ≥ 50 m

B
C

Katarakt	Wasserführung	über	Felsstufen	(natürliche	Unterbrechung	z.	B.	Poolbereiche	inklusive),	überwiegend	
turbulentes	Fließverhalten	(Stromschnellen)

katarakt in fließgewässern mit mittlerer gewässerbreite (benetzte breite bei mQ) > 10 m auf einer länge5 ≥ 100 m 

katarakt in fließgewässern mit mittlerer gewässerbreite (benetzte breite bei mQ) < 10 m auf einer länge ≥ 200 m 

katarakt in fließgewässern mit mittlerer gewässerbreite (benetzte breite bei mQ) < 10 m auf einer länge ≥ 100 m 

A
B
C

Klamm Besonders	steilwandige	enge	Sonderform	der	Schlucht,	Felsanteil	der	Hänge	über	50	%,	Wasseranschlagslinie 
überwiegend	am	anstehenden	Felsen

A klamm mit mittlerer Vertikalhöhe ≥ 100m 
keine wege, die mit zumindest zweispurigen kraftfahrzeugen befahrbar sind 

klamm mit mittlerer Vertikalhöhe ≥ 50 m 

klamm mit mittlerer Vertikalhöhe < 50m
B
C

Wasserfall	Fließgewässer,	welches	als	zumindest	teilweise	abgelöster	Wasserstrahl	herunter	stürzt	und	dabei	eine	
Höhenstufe	im	Relief	überwindet

A
B
C

wasserfall > 50 m fallhöhe6

wasserfall zwischen 20 und 50 m fallhöhe 

wasserfall < 20 m fallhöhe

A

Kar	kesselförmige	Eintiefung	im	Hochgebirge		mit	flachem	Karboden	und	steiler	Umrandung	nach	unten	begrenzt	 
durch die Karschwelle

kar

A

Quelle als ursprung des Fließgewässers 
Quelle mit mittelwasserführung (mQ) >100 l/s 
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7  bezieht sich auf kartenmaterial aus dem zeitraum vor der laufverkürzung
8 gemeint sind tal- und flussmäander (kein pendelnder Verlauf), s. auch kapitel 8.3 
9 der fließgewässerabschnitt ist nicht durch ufersicherungen festgelegt. 
10 inklusive frisch erodierter bereiche 
11 d.h. nach natürlicher sukzession wäre fließgewässertypische begleitvegetation wieder vorhanden 
12 bei furkierenden (verflochtenen) gerinnen ist der fluss in mindestens zwei, sich ständig verändernde rinnen geteilt; s. auch kapitel 8.4 
13 die ermittlung erfolgt beginnend oberhalb der ersten bis unterhalb der letzten furkation bei mQ eines Abschnittes, s. auch kapitel 8.4 
14 bezieht sich auf die breiteste stelle in der furkation

dem historischen7 leitbild entsprechender ausgeprägter mäandrierender8 Verlauf  

A

B

c

dynamisch9 mäandrierender Verlauf auf einer länge von ≥ 200-facher mittlerer gewässerbreite 
(benetzte breite bei mQ)

mäandrierender Verlauf auf einer länge von ≥ 100-facher mittlerer gewässerbreite (benetzte breite bei mQ) mit 
fließgewässertypischer begleitvegetation10 bzw. dem Potential11 dazu und mindestens zwei gegenläufigen 
gewässerschlingen 

mäandrierender Verlauf auf einer länge von ≥ 50-facher mittlerer gewässerbreite (benetzte breite bei mQ) mit fließ-
gewässertypischer begleitvegetation bzw. dem Potential dazu und mindestens 2 gegenläufigen gewässerschlingen  

Kriteriengruppe nAtürlicHKeitsgrAd

15 definition der naturnähe s. kapitel 8.5 
16 Vermutlich derzeit kein Vorkommen in der steiermark 
17 das aufnehmende und das mündende fließgewässer haben einen ökomorphologisch natürlich/naturnahen zustand 
18 mindestlänge des mündenden naturnahen fließgewässerabschnittes 200m, des aufnehmenden gewässers 100 m
    beidseitig der mündung 
19 das Aufnehmende ist das, welches für den weiteren bachverlauf namensgebend ist. 

naturnähe15 

A

A

B

c

besondere naturnähe in Verbindung mit   
• gewässermorphologischer sonderform der kategorie b, oder 
• dem historischen leitbild entsprechenden ausgeprägt mäandrierenden Verlauf der kategorie b,16 oder  
• dem historischen leitbild entsprechenden ausgeprägt furkierenden Verlauf der kategorie b 

eingeschränkte naturnähe in Verbindung mit 
• gewässermorphologischer sonderform der kategorie b, oder 
• dem historischen leitbild entsprechenden ausgeprägt mäandrierenden Verlauf der kategorie b, oder 
• dem historischen leitbild entsprechenden ausgeprägt furkierenden Verlauf der kategorie b 
und zusätzlich noch ein weiteres b-kriterium aus einer anderen kriteriengruppe

besondere naturnähe in zusammenhängenden Abschnitten, die bei  
< 5 m mittlerer gewässerbreite (benetzte breite bei mQ) mindestens 1000 mlänge erreichen. 
≥ 5 m mittlerer gewässerbreite (benetzte breite bei mQ) mindestens 500 m länge erreichen. 

eingeschränkte naturnähe in zusammenhängenden Abschnitten, die bei  
< 5 m mittlerer gewässerbreite (benetzte breite bei mQ) mindestens 1000 mlänge erreichen. 
≥5 m mittlerer gewässerbreite (benetzte breite bei mQ) mindestens 500 m länge erreichen. 

mündungsbereiche von Fließgewässern im potamal

B naturnahe17 mündungsbereiche18, mündendes19 gewässer mit mittlerer gewässerbreite (benetzte breite bei mQ) ≥ 5m

dem historischen leitbild entsprechender ausgeprägter furkierender12 Verlauf 

A

B

furkierender Verlauf auf einer länge13 von ≥ 200-facher mittlerer gewässerbreite (benetzte breite bei mQ) oder 
die größte furkationsbreite14 entspricht mindestens der 10-fachen mittleren gewässerbreite (benetzte breite bei 
mQ) 

furkierender Verlauf auf einer länge von ≥ 50-facher mittlerer gewässerbreite (benetzte breite bei mQ) mit fließ-
gewässertypischer begleitvegetation bzw. dem Potential dazu 
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20 der betroffene fließgewässerabschnitt muss gegenstand der erholungseinrichtung sein. 
21 gemeint ist hier eine generalisierte landschaftsgebundene erholungsform und nicht im hinblick auf die Ansprüche 
    bestimmter nutzergruppen wie z. b. fischer, rafter, canyoning. die erholungseinrichtung muss seit mindestens 1 Jahr 
    vor datum der Antragstellung zur naturschutzrechtlichen Vorprüfung (baulich) bestehen.
22 z. b. ein wasserlehrpfad, wassererlebnisweg, welcher auf den hydrologischen gegebenheiten aufbaut
23 die Quellgebiete der nutzergruppen (einzugsbereich) liegen ≥ 10 km entfernt, gemeint ist nicht eine nur örtlich bedeutsame erholungs 
    einrichtung, z. b. ein heimatkundlicher lehrpfad, ein schulbiotop. 
24 ausführliche beschreibung s. kapitel 8.8
25 grundlage des wegverlaufes ist die darstellung in der jeweilig gültigen analogen mindestens Ök25 des bundesamtes 
    für eich- und Vermessungswesen.
26 ausführliche beschreibung s. kapitel 8.8 
27 nennung in einschlägiger fachliteratur, die im fachhandel beziehbar ist

KrItErIENGruPPE WoHlFAHrtSFuNKtIoN

Fließgewässerabschnitte mit Wohlfahrtsfunktion 

Spirituell genutzte orte oder Bauten 

B

C

C

bestehende, wasserbezogene20 erholungseinrichtungen21,  die eine authentische wasserführung22 benötigen und von 
regionaler23 bedeutung sind.  

der europäischer fernwanderweg24 e4 oder e6 verläuft insgesamt auf mindestens 500 m25 länge oder ein österreichi-
scher Weitwanderweg26 insgesamt auf mindestens 1000 m länge, jeweils im nahbereich des gewässers.

wasserbezogene spirituell genutzte orte oder bauten27  

30 ellmAuer, t (hrsg.2005): entwicklung von kriterien, indikatioren und schwellenwerten zur beurteilung des erhaltungszustandes der  
    natura 2000 schutzgüter. band 3: lebensraumtypen des Anhangs i der fauna-flora-habitat-richtlinie. 
    im Auftrag der neun österreichischen bundesländer, des bundesministeriums f. land- und forstwirtschaft, umwelt und wasserwirtschaft  
    und der umweltbundesamt gmbh, 616 s.; s. auch kapitel 8.10  
31 www.verwaltung.steiermark.at/kriterienkatalog

KrItErIENGruPPE BIotoPE

fließgewässerspezifische lebensraumtyp(en) Anhang I nach FFH-rl im Erhaltungszustand A 
(nach ellmAuer 200530)  

fließgewässerspezifische lebensraumtyp(en) Anhang I nach FFH-rl im Erhaltungszustand B 
(nach ellmAuer 2005) 

fließgewässerspezifische Biotope nach Biotopkartierung Steiermark (siehe internet) 31 

in einer der natürlichen Abfolge entsprechenden Verteilung auf einer laufstrecke von mindestens 1km länge 

in einer der natürlichen Abfolge entsprechenden Verteilung auf einer laufstrecke von mindestens 500 m länge

A
B

A

B

in einer der natürlichen Abfolge entsprechenden Verteilung auf einer laufstrecke von mindestens 1km länge

biotop in der kategorie A vorhanden, für das noch zu spezifizierende räumliche und qualitative bedingungen zu  
treffen sind.

biotop in der kategorie b vorhanden, für das noch zu spezifizierende räumliche und qualitative bedingungen zu 
treffen sind.

B
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28  www.verwaltung.steiermark.at/kriterienkatalog  
29 d.h. Prall- gleithänge, feinsediment- kiesbänke

KrItErIENGruPPE tIErE uNd PFlANzEN

Vorkommen einer naturschutzfachlich höchst bedeutenden Art (siehe internet)28

restvorkommen besonders seltener zönosen 

Art in der kategorie A vorhanden. räumliche Ausdehnung wird noch spezifiziert. 

Art in der kategorie b vorhanden. räumliche Ausdehnung wird noch spezifiziert. 

geeignete Potamalstrecke(n), die das nötige habitatpotential für die aquatische sowie die uferfauna aufweist / en:  
Vorhandensein der relevanten mesohabitate29, freie, durchgängige fließstrecke ≥ 5 km  

geeignete Potamalstrecke(n), die das nötige habitatpotential für die aquatische sowie die uferfauna aufweist / en:  
Vorhandensein der relevanten mesohabitate, freie, durchgängige fließstrecke ≥ 1 km 

A

A
B

B

A

A

A

KrItErIENGruPPE AllGEmEINE GEWäSSErmorPHoloGIE

32 die erhebung erfolgt nach bmlfuw (2006):  
   fließgewässer leitfaden für die hydromor- 
   phologische zustandserhebung – Arbeitsan- 
   weisung des bmlfuw Abt. Vii. 
33 ausführliche beschreibung s. kapitel 8.11 
34 restabschnitt ist in einem ökomorphologisch  
   natürlich/naturnahen zustand. 
35 ≥75 % des fließgewässers sind ökomorpho- 
   logisch stark beeinträchtigt oder schlechter. 
36 vom ursprung (Quelle oder mündung zweier  
   fg) bis zur mündung in den Vorfluter. 

37 natürlich/naturnaher zustand entspricht der stufe 1 (sehr gut) gemäß wrrl (s. kap. 8.11). 
38 wenig/deutlich beeinträchtigt entspricht der stufe 2 (gut) gemäß wrrl (s. kap. 8.11). 
39 dieses kriterium wird angewendet, wenn innerhalb einer Abfolge von kraftwerken  
    („kraftwerkskette“; können mehrere an einem fließgewässer sein) von der obersten  
    wasserfassung oder stauwurzel bis zum untersten krafthaus bzw. unterwassereintie- 
    fung der Anteil der energetisch beeinflussten fließtrecke (restwasserstrecke, stau- 
    strecke, schwallstrecke) mindestens 60 % beträgt. 
40 näheres siehe Abb. 1, seite 16; betrachtungsraum
41 betrachtungsraum siehe Abb. 1, seite 16 
42 www.verwaltung.steiermark.at/kriterienkatalog

Ökomorphologie32, 33 im rhithral
Ökomorphologisch hochwertiger34 restabschnitt eines stark ökomorphologisch vorbelasteten35 Fließgewässers, dieser 
restabschnitt hat eine zusammenhängende länge von mindestens 500 m.

Projektstrecke liegt in einem fließgewässer36 mit einem durchgehenden natürlichen/naturnahen37 zustand. 

Projektstrecke liegt in einem fließgewässer mit einem natürlichen/naturnahen bis wenig/deutlich beeinträchtigten38 
zustand, wobei mehr als die hälfte in einem natürlichen/naturnahen zustand sein muss. 

B

B
C

Ökomorphologie im Potamal 

regenerationsstrecke39 im rhithral an energetisch bereits genutzten Fließgewässern40 

regenerationsstrecke im Potamal an energetisch bereits genutzten Fließgewässern41 

durchgängigkeit 

gesamter Abschnitt des Potamals des fließgewässers ist in einem natürlichen/naturnahen zustand. 

gesamter Abschnitt des Potamals des fließgewässers ist in einem natürlichen/naturnahen bis wenig/deutlich  
beeinträchtigten zustand, wobei mehr als die hälfte in einem natürlichen/naturnahen zustand sein muss.

regenerationsstrecke, die zu 75 % einen ökomorphologisch natürlichen/naturnahen zustand aufweist und nirgends 
ökomorphologisch stark beeinträchtigt oder schlechter ist. 

regenerationsstrecke die zusammenhängend mindestens 30 % der summe der verbliebenen freien fließstrecke, 
und mindestens 500 m länge entspricht. diese strecke weist zusätzlich zu mindestens 50 % einen ökomorphologisch 
natürlich/naturnahen zustand auf und ist nirgends ökomorphologisch stark beeinträchtigt oder schlechter. 

regenerationsstrecke mit einer länge von mindestens 500 m. diese strecke weist zusätzlich zu mindestens 50 % 
einen ökomorphologisch natürlich/naturnahen zustand auf und ist nirgends ökomorphologisch stark beeinträchtigt 
oder schlechter.

strecke mit einem ökomorphologisch natürlichen/naturnahen zustand, die zusammenhängend mindestens eine 
länge von 5 km erreicht.

längstes durchgängiges gewässersystem in der naturräumlichen einheit (siehe internet)42

B

B

C

C
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8 definition und Erläuterung 
einzelner Kriterien 

im nachfolgenden kapitel werden die kriteriengruppen sowie die untergeordneten einzelkrite-
rien ausführlich definiert und erläutert.  

8.1 zur Biozönotischen region 
mit dem begriff „biozönotische region“ werden verschiedene Abschnitte eines fließgewäs-
sers beschrieben. die zuordnung ist von abiotischen (breite, gefälle, Abfluss, eutrophierungs-
stufe) und biotischen Parametern (fischarteninventar) abhängig. im Rhithral (forellenregion, 
äschenregion), den oberläufen der bach- bzw. flusssysteme sind die leitfischarten bachforel-
le und Äsche, im Potamal (barbenregion, brachsenregion) den unterläufen sind barbe und 
brachse die leitfischarten. es ist zu beachten, dass die Übergänge zwischen den einzelnen 
biozönotischen regionen fließend sind. 

8.2 Kriteriengruppe Gewässertypologie 
der bezug auf die natürliche situation und/oder das historische leitbild bedeutet nicht, dass 
etwa die lage der schlingen oder äste genau übereinstimmt. Vielmehr geht es um die charak-
teristik des betreffenden Abschnittes als solche. 

8.3 Einzelkriterium „dem leitbild entsprechender ausgeprägter  
       mäandrierender Verlauf“
der flusslauf ist eine Aufeinanderfolge von flussschlingen (mäander). bei talmäandern ist der 
fluss tief eingeschnitten. durch die geomorphologie kann er sich nur wenig verlagern. Anders 
sind die Verhältnisse bei Flussmäandern, die sich in den Ablagerungen des Flusses selbst aus-
bilden (bmlfuw, 2006).  

Voraussetzungen für die mäanderbildung sind größere wassertiefen und geringe fließge-
schwindigkeiten sowie leicht erodierbares bettmaterial. durch Anlandung und erosion ver-
ändert sich der flusslauf: die mäander wandern, da am konkaven (einbuchtenden) ufer 
(=Prallhang) die seitenerosion wirkt und am konvexen (ausbuchtenden) ufer (=gleithang) Ab-
lagerungen stattfinden. rücken bei dieser Verschiebung die mäanderschleifen immer näher 
aneinander, so entsteht letztendlich an den engen ein durchbruch (mäandersprung). 

die meisten mäandrierenden flüsse in Österreich wurden durch durchstiche künstlich ver-
kürzt. das dadurch erhöhte gefälle erforderte massive ufersicherungen und steigerte den ge-
schiebetransport und die damit einhergehende tiefenerosion. 
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zur Abgrenzung folgt die definition eines pendelnden Verlaufs nach muHAr (1998) der hier 
ausdrücklich nicht gemeint ist: 

im talboden besteht raum für pendelndes Abweichen des flusses von der tallinie   Ξ
 unter Ausbildung von prall- und gleituferähnlichen situationen.  

richtungsänderungen zumeist durch talflanken, schwemmkegel oder  Ξ
 Terrassensysteme bedingt

in der regel relativ geringer geschiebetrieb in kombination mit für mäanderbildung  Ξ
 noch zu hohem gefälle 

8.4 Einzelkriterium „dem leitbild entsprechender ausgeprägter  
       furkierender Verlauf“
bei furkierenden (verflochtenen) gerinnen ist der fluss in mindestens zwei, sich ständig ver-
ändernde rinnen geteilt. 

Voraussetzungen für einen furkierenden fluss sind ein mittleres bis stärkeres gefälle und ein 
starker geschiebetrieb. wegen des geschiebetriebes kommt es zu Ablagerungen durch das 
gefälle (große schleppkraft), an anderen stellen wieder zu erosionen. 

grundsätzlich kann zwischen großen furkationen (bach teilt sich in mehrere gerinne über 
eine große breite) und im längsverlauf immer wieder kehrenden furkationen unterschieden 
werden. beide typen wurden im kriterienkatalog berücksichtigt. der furkierende Verlauf kann 
kurze fließstrecken ohne Verästelung enthalten. in der zu bewertenden furkationseinheit 
müssen jedoch die furkationen in der gesamtlänge überwiegen. 
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Abb. 4: 
große	Furkationen	mit	Angabe 
der	größten	Furkationsbreite

Abb. 5: 
Systembeispiel:	furkierender	Verlauf	(Meterangaben	beispielhaft)	

Länge	Furkationen:	 68	+	59	+	63	+	55	+	49	 =	294	m	 
Länge	Gestreckt:	 25	+	30	+	33	+	25	 =	113	m 
gesamter Furkationsabschnitt damit 294 + 113 = 407 m 
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8.5 Kriteriengruppe natürlichkeitsgrad 
       Einzelkriterium „Naturnähe“ 
in der naturschutzfachlichen einreichplanung finden bei der bewertung des landschaftsbildes 
im Allgemeinen die Aspekte Vielfalt, eigenart, ursprünglichkeit, bildungswert, reizdimension, 
symbolgehalt und einzigartigkeit berücksichtigung.

bezüglich des landschaftsbildes wurde im kriterienkatalog nur der Aspekt ursprünglichkeit 
berücksichtigt. dabei sollen besonders seltene und gleichzeitig naturnahe Ausprägungen der 
landschaft mit spezifischem bezug zum gewässer im sinne der angeführten gewässermorpho-
logischen und -typologischen sonderformen (schlucht, katarakt, entsprechend ausgeprägter 
mäander und furkationen etc.) geschützt werden. durch deren seltenheit ist es verhältnismä-
ßig, hier einen absoluten schutz im sinne der erhaltung des naturerbes zu fordern. 

dEFINItIoN dEr BESoNdErEN NAturNäHE: 

Betrachtungsraum:  

die betrachtung innerhalb der Projektstrecke inkl. 100 m oberhalb und unterhalb erfolgt  Ξ
 zum einen über die längenausdehnung von gewässermorphologischen bzw. -typologi- 
 schen sonderformen (schlucht, katarakt, mäander, furkation, etc.) und zum anderen  
 in zusammenhängenden Abschnitten (< 5 m mittlere gewässerbreite mindestens 1000 m 
 länge, > 5 m mittlere gewässerbreite mindestens 500 m länge).  

Breitenausdehnung: 

bei engen kleineren talsituationen (d.h. mind. 10 m mittlere Vertikalhöhe bis 100m  Ξ
 mittlerer Vertikalhöhe) bis zur Abbruchkante

bei engen größeren (allen übrigen) talsituationen  Ξ
 (d.h. über 100 m mittlere Vertikalhöhe): der unterhang (untere drittel bezogen auf die  
 Vertikale, aber mindestens 100 m beidseits des fließgewässers gemessen von der 
 gewässermitte) (entfernung in Aufsicht)

bei weiten talsituationen und in einer talebene sowie auf talflanken 100 m beidseits  Ξ
 des fließgewässers gemessen von der gewässermitte (entfernung in Aufsicht) 
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In dem oben beschriebenen Betrachtungsraum gelten folgende Anforderungen, um die be-
sondere Naturnähe innerhalb der jeweiligen Abschnitte zu erreichen:   

Potenziell natürliche Vegetation1. 43 ist vorhanden. 

keine anthropogene Überprägung der potenziell natürlichen Vegetation, 2. 
 außer naturnahe forstwirtschaft (def., siehe kapitel 8.6)  

oberhalb der natürlichen waldgrenze wird eine extensive beweidung und extensive 3. 
 grünlandnutzung (def. siehe kapitel 8.7) nicht als Veränderung der naturnähe betrachtet. 

ursprüngliches gelände unverändert, abgesehen von wegeerschließungen 4. 
 (siehe nächste Punktuation) 

keine wege, die mit zumindest zweispurigen kraftfahrzeugen befahrbar 5. 
 bzw. einen wasserundurchlässigen Aufbau aufweisen.  

keine technischen Elemente  6. 
 (z. b. stromleitungen, handymasten, lawinenverbau, Jagdhaus) 

für die betrachtung der besonderen naturnähe in Verbindung mit sonderformen und 7. 
 ausgeprägt mäandrierenden und furkierenden Verläufen der kategorie b gilt zusätzlich: 

zusammenhängend auf mindestens 90 % der längenausdehnung der sonderform   Ξ
  bzw. der gewässertypologischen Ausbildung ist ursprüngliches gelände unverändert,  
  in den restlichen 10 % werden wegeerschließungen (s. andere Punktuation) und 
  geringfügige Veränderungen wie technische elemente (z. b. stromleitungen, handy- 
  masten, lawinenverbau, Jagdhaus) toleriert. 

43  u.a.  kiliAn, w.; mÜller, f. & stArlinger, f. (1994): die forstlichen wuchsgebiete Österreichs. eine naturraumgliederung nach waldöko 
     logischen gesichtspunkten. forstliche bundesversuchsanstalt, band 82, forstliche bundesversuchsanstalt, wien; wAgner, h. (1989): die  
     natürliche Pflanzendecke Österreichs – wien: Österreichische Akademie der wissenschaften. 
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beeinträchtigungen, die außerhalb des definierten betrachtungsraumes liegen, bewirken  Ξ
 keine störung der besonderen naturnähe (z. b. stromleitung, die eine  schlucht über- 
 spannt und diese daher nicht direkt berührt).

Abb. 6: 
90	%	Regelung	bei	Betrachtung	
der	Naturnähe	in	Verbindung	mit	
Sonderformen	und	Gewässertypo-
logischen	Verläufen
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dEFINItIoN dEr EINGEScHräNKtEN NAturNäHE: 

Betrachtungsraum:  

die betrachtung innerhalb der Projektstrecke inkl. 100 m oberhalb und unterhalb erfolgt zum 
einen über die längenausdehnung von gewässermorphologischen bzw. -typologischen son-
derformen (schlucht, katarakt, mäander, furkation, etc.) und zum anderen in zusammenhän-
genden Abschnitten (< 5 m mittlere gewässerbreite mindestens 1000 m länge, > 5 m mittlere 
gewässerbreite mindestens 500 m länge). 

Breitenausdehnung: 

bei engen kleineren talsituationen (d.h. mind. 10 m mittlere Vertikalhöhe bis 100 m  Ξ
 mittlerer Vertikalhöhe) bis zur Abbruchkante  

bei engen größeren (allen übrigen) talsituationen  Ξ
 (d.h. über 100 m mittlere Vertikalhöhe): der unterhang (unters drittel bezogen auf die  
 Vertikale, aber mindestens 25 m beidseits des fließgewässers gemessen von der gewäs- 
 sermitte) (entfernung in Aufsicht) 

bei weiten talsituationen und in einer talebene sowie auf talflanken 25 m beidseits des   Ξ
 fließgewässers gemessen von der gewässermitte (entfernung in Aufsicht) 

 

in dem oben beschriebenen betrachtungsraum gelten folgende Anforderungen, um die einge-
schränkte naturnähe innerhalb der jeweiligen Abschnitte zu erreichen:

Potenziell natürliche Vegetation ist vorhanden. 1. 

keine anthropogene Überprägung der potenziell natürlichen Vegetation, außer 2. 
 naturnahe forstwirtschaft und extensive grünlandnutzung 
 (def. siehe kapitel 8.6 und 8.7) auf maximal 40 Prozent 

oberhalb der natürlichen waldgrenze wird eine extensive beweidung und extensive  3. 
 grünlandnutzung nicht als Veränderung der naturnähe betrachtet. 

keine straßen oder wege, die mit zumindest zweispurigen kraftfahrzeugen befahrbar  4. 
 sind bzw. einen wasserundurchlässigen Aufbau aufweisen; Ausnahme: sie queren an  
 maximal einer stelle das fließgewässer.  

ursprüngliches gelände unverändert abgesehen von punktuellen einrichtungen, d.h.  5. 
 max. ein technisches element im Abschnitt (z. b. eine stromleitungsquerung, 
 handymasten, lawinenverbau, Jagdhaus) vorhanden 

für die betrachtung der eingeschränkten naturnähe in Verbindung mit sonderformen  6. 
 und ausgeprägt mäandrierenden und furkierenden Verläufen der kategorie b, sowie  
 einem zusätzlichen b-kriterium einer anderen kriteriengruppe gilt zusätzlich: 
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• zusammenhängend auf mindestens 90 % der längenausdehnung der sonderform bzw. der 
gewässertypologischen Ausbildung treffen oben angeführte Punkte zu, in den restlichen 10 % 
werden zusätzlich geringfügige Veränderungen wie technische elemente (z. b. stromleitun-
gen, handymasten, lawinenverbau, Jagdhaus) toleriert. 

• beeinträchtigungen, die außerhalb des definierten betrachtungsraumes liegen, bewirken kei-
ne störung der eingeschränkten naturnähe (z. b. stromleitung, die eine schlucht überspannt 
und diese daher nicht direkt berührt). 

8.6 definition der naturnahen Forstwirtschaft 
Eine naturnahe Forstwirtschaft orientiert sich an unten angeführten Grundsätzen: 

bewahrung der baumartenvielfalt, keine reingesellschaften werden angestrebt  Ξ
 (Anlehnung an die potenziell natürlichen waldgesellschaften). 

Ausrichtung der bewirtschaftung auf standortheimische baumarten Ξ

Aufbau natürlicher waldstrukturen (junge und alte bäume gemischt)  Ξ

dauerwaldbewirtschaftung (keine kahlschläge > 0,5 ha, statt dessen plenterwaldartige   Ξ
 bewirtschaftung bzw. einzelstammentnahme) 

nutzung der natürlichen sukzession (naturverjüngung), künstliche Verjüngungen nur   Ξ
 zum zweck der einbringung von standortsgemäßen baumarten 

stehendes und liegendes totholz, hohle bäume, alte gehölze und besondere seltene   Ξ
 baumarten sollen in einer ausreichenden menge und Verteilung belassen werden, um  
 die biologische Vielfalt zu sichern, wobei die möglichen Auswirkungen auf die gesund- 
 heit und stabilität der wälder und auf umgebende Ökosysteme zu berücksichtigen sind. 

 

8.7 definition extensive Grünlandwirtschaft 
Eine extensive Grünlandwirtschaft orientiert sich an unten angeführten Grundsätzen:

ein- bzw. maximal zweimalige mahd pro Jahr  Ξ

besatzstärke von 1 – 1,3 rgVe/ha und maximal eine stallmist- bzw. festmistdüngung  Ξ
 pro Jahr 

 
die besatzstärke ist ein relatives maß, ausgedrückt in raufutterverzehrenden großvieheinhei-
ten (rgVe) pro hektar und weideperiode. rgVe ist dabei die rechengröße mit einer basis von 
500 kg lebendmasse. oPPermAnn & luick (1999). nach gAller (2006) bzw. dietl (2000) 
kann bei einer beweidung mit diesen besatzdichten von einer extensiven nutzung ausgegan-
gen werden.
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8.8 Kriteriengruppe Wohlfahrtsfunktion – Einzelkriterium  
        „Fließgewässerabschnitte mit Wohlfahrtsfunktion“ 
die kennzeichnung der europäischen fernwanderwege bzw. österreichischen weitwanderwe-
ge in der Österreichischen karte (Ök) ist als grün geschriebene kurzbezeichnung e4 und e6 
bzw. 01 – 10 in regelmäßigen Abständen neben dem wegverlauf zu finden. 

Als datengrundlage wird die jeweils gültige analoge Österreichische karte 1:25.000 (Ök 25) 
des bundesamtes für eich- und Vermessungswesen herangezogen. diese kartengrundlage 
wird alle 6 bis 8 Jahre neu flächendeckend aktualisiert und herausgegeben. die basis für die 
flächendeckende Aktualisierung bildet ein aktuelles luftbild, wobei die erkennbaren Verände-
rungen anschließend noch in der natur überprüft werden. 

 

dEFINItIoN EuroPäIScHE FErNWANdErWEGE: 

fernwanderwege sind überregionale wanderwege, die nicht innerhalb eines tages erwandert 
werden können, da sie meist mehrere tausend kilometer lang sind. die europäischen fern-
wanderwege sind von der europäischen wandervereinigung initiiert worden. inzwischen sind 
11 fernwanderwege in europa ausgewiesen. diese sind über weite strecken lokale oder na-
tionale wanderwege, die als symbol europäischen zusammenwachsens grenzüberschreitend 
verbunden werden.  

zwei europäische fernwanderwege verlaufen durch die steiermark, der e4 und der e6.

für die ermittlung der hochwertigkeit wird die längenausdehnung des fernwanderweges auf 
die jeweilige Projektstrecke bezogen. somit entfällt hier die erweiterung des betrachtungsrau-
mes über den Projektbereich hinaus (siehe kapitel 6).  

 

europäischer Fernwanderweg e4: 

Die	Streckenführung	verläuft	von	den	Pyrenäen	über	die	Cevennen	und	das	Französische	bzw.	Schweizer	
Jura	bis	zum	Bodensee.	Von	dort	verläuft	die	Hauptachse	durch	das	Allgäu	und	Oberbayern,	durch	das	Salz-
kammergut,	das	Höllengebirge,	das	Tote	Gebirge,	das	Mostviertel	bis	zum	Wienerwald,	in	die	Pannonische	
Tiefebene	und	durch	den	Seewinkel	zum	Neusiedler	See.	Die	alpine	Variante	verläuft	vom	Bodensee	über	die	
nördlichen	Kalkalpen	und	u.a.	auch	durch	die	Steiermark,	wobei	sich	die	Wegvariante	im	Burgenland	mit	
dem	Hauptweg	wieder	vereint.	Von	hier	verläuft	der	Weg	über	den	Balaton	(Plattensee),	Budapest,	Sofia	
und	Delphi	bis	nach	Kreta.	

 

europäischer Fernwanderweg e6: 

Der	Fernwanderweg	beginnt	an	der	Ostsee	in	Schweden	und	führt	über	Dänemark,	Deutschland	und	den	
Böhmerwald	ins	Mühlviertel	nach	Österreich.	Von	der	Wachau	verläuft	der	Weg	in	die	Steiermark	über	den	
Hochschwab	nach	Mariazell,	den	Steirischen	Seeberg	und	Leoben	und	verlässt	diese	über	den	Packsattel.	
Von	Radlpass	führt	der	Weg	nach	Slowenien	und	zieht	durch	das	Bachergebirge	und	das	Dinarische	Gebirge,	
um	schließlich	die	Adria	zu	erreichen.	Seine	Fortsetzung	erfährt	der	Weg	in	Nordgriechenland,	wo	er	von	der	
Region	Epirus	über	Mittel-	und	Ost-Mazedonien	nach	Thrakien	verläuft	und	schließlich	die	Ägäis	erreicht.	
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dEFINItIoN öStErrEIcHIScHE WEItWANdErWEGE: 

in Österreich gibt es mehr als 100 regionale und überregionale weitwanderwege unterschied-
licher länge. zehn davon werden als die „großen österreichischen weitwanderwege“ 01 bis 
10 in der Ök50 bezeichnet. sie durchqueren die österreichischen Alpen und Voralpen, aber 
auch die gebiete nördlich der donau und zum neusiedler see hin. sie führen alle zumindest 
teilweise durch alpines oder hochalpines gelände. manche von ihnen sind auch teil eines eu-
ropäischen fernwanderweges.

Acht österreichische weitwanderwege verlaufen durch die steiermark, der nordalpenweg 01, 
der zentralalpenweg 02, der südalpenweg 03, der nord-süd-weg 05, der mariazeller weg 06, 
der ostösterreichischer grenzlandweg 07, der eisenwurzenweg 08 und der salzsteigweg 09. 

Analog den fernwanderwegen gilt auch für dieses einzelkriterium, dass der betrachtungsraum 
nicht auf die gesamte längenausdehnung des wanderweges erweitert wird, da sonst die be-
wertungseinheit zu groß wird.   

Weg 01: Nordalpenweg 

Er	führt	von	Bregenz	entlang	der	Nördlichen	Kalkalpen	durch	die	Bundesländer	Vorarlberg,	Tirol,	Salzburg,	
Oberösterreich,	Steiermark,	Niederösterreich	und	Burgenland	nach	Perchtoldsdorf	bei	Wien	bzw.	nach	Rust	
am	Neusiedlersee.	

Weg 02: zentralalpenweg  

Von	Feldkirch	in	Vorarlberg	führt	der	Weg	entlang	des	Alpenhauptkamms	der	Zentralalpen	bis	Hainburg	an	
der	Donau.	Dabei	durchquert	er	Tirol,	Salzburg,	Kärnten,	Steiermark,	Niederösterreich	und	das	Burgenland.	
Außerdem	macht	er	einen	kurzen	Abstecher	ins	Fürstentum	Liechtenstein	und	in	die	Schweiz.	Durch	die	Ti-
roler	Zentralalpen	und	die	Hohen	Tauern	bietet	er	einen	Hauptweg	und	zwei	Varianten.	Am	hochalpinen	
Normalweg	sind	auch	zahlreiche	Gletscher	zu	queren	und	Kletterstellen	bis	II	zu	überwinden.	

 

Weg 03: Südalpenweg 

Durch	den	österreichischen	Anteil	der	Südlichen	Kalkalpen	und	das	Südsteirische	Weinbaugebiet	leitet	dieser	
Weg.	Ausgehend	von	Sillian	in	Osttirol	geht	es	durch	die	Kärntner	Südalpen	und	die	südliche	Steiermark	bis	
Bad	Radkersburg.	 In	weiten	 Teilen	wird	 der	Weg	 von	der	 österreichisch-italienischen	bzw.	 -slowenischen	
Grenze	begleitet.	

 

Weg 05: Nord-Süd-Weg  

Der	älteste	österreichische	Weitwanderweg	beginnt	am	Nebelstein	nahe	der	österreichisch-tschechischen	
Grenze.	Von	dort	 führt	 er	 durch	die	Bundesländer	Niederösterreich,	Oberösterreich	und	 Steiermark	quer	
durch	die	östlichen	Alpenausläufer	nach	Eibiswald	nahe	der	slowenischen	Grenze.	
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Weg 06: mariazeller Wege 

Die	Mariazeller	Wege	bestehen	aus	sechs	Teilwegen.	Sie	haben	ein	gemeinsames	Ziel:	den	Wallfahrtsort	
Mariazell	in	der	nördlichen	Obersteiermark.	Entstanden	ist	dieses	Wegenetz	durch	die	vielen	Fußwallfahrer,	
welche	auf	unterschiedlichste	Weise	ihren	Weg	zur	Wallfahrtskirche	Mariazell	gesucht	haben.	Als	Ausgangs-
punkte	dienen	die	Orte:	Klagenfurt	(Kärnten),	Linz-Pöstlingberg	(Oberösterreich),	Nebelstein	und	Perchtolds-
dorf	(Niederösterreich),	Eisenstadt	(Burgenland)	sowie	Graz	(Steiermark).	

 

Weg 07: ostösterreichischer Grenzlandweg 

Entlang	der	österreichischen	Ostgrenze	(Tschechien,	Slowakei,	Ungarn,	Slowenien)	führt	der	Weg	durch	das	
Hügelgebiet	der	Böhmischen	Masse	und	des	Weinviertels,	durch	das	burgenländische	Tiefland	und	durchs	
steirische	Hügelland.	 Ausgangspunkt	 ist	 der	Nebelstein	 in	Niederösterreich,	 nach	 der	Durchquerung	 von	
Wien	und	dem	Burgenland	endet	der	Weg	in	Bad	Radkersburg	in	der	Steiermark.	

   

Weg 08: Eisenwurzenweg 

Dieser	Weg	durchquert	Österreich	vom	nördlichsten	zum	südlichsten	Punkt.	Er	beginnt	in	Rottal	an	der	Tsche-
chischen	Grenze	und	führt	quer	durch	Niederösterreich,	die	Steiermark	und	Kärnten	bis	zum	slowenischen	
Grenzübergang	am	Kärntner	Seebergsattel.	Benannt	ist	er	nach	dem	„Eisenwurzengebiet”,	der	Gegend	rund	
um	das	untere	Ennstal,	in	welchem	sich	im	späten	19.	und	frühen	20.	Jahrhundert	zahlreiche	kleine	eisenver-
arbeitende	Betriebe	angesiedelt	haben.	

 

Weg 09: Salzsteigweg 

Der	Salzsteigweg	folgt	durch	das	Tote	Gebirge	und	die	Niederen	Tauern	alten	Wegen,	auf	welchen	schon	
zur	Römerzeit	Salztransporte	durchgeführt	wurden.	Er	beginnt	am	Sternstein	 in	Oberösterreich,	quert	die	
westliche	Obersteiermark	und	führt	durch	Kärnten	bis	zum	Grenzübergang	am	Wurzenpass.	Weg	08:	Eisen-
wurzenweg	Dieser	Weg	durchquert	Österreich	vom	nördlichsten	zum	südlichsten	Punkt.	Er	beginnt	in	Rottal	
an	der	Tschechischen	Grenze	und	führt	quer	durch	Niederösterreich,	die	Steiermark	und	Kärnten	bis	zum	
slowenischen	Grenzübergang	am	Kärntner	Seebergsattel.	Benannt	ist	er	nach	dem	„Eisenwurzengebiet”,	der	
Gegend	rund	um	das	untere	Ennstal,	in	welchem	sich	im	späten	19.	und	frühen	20.	Jahrhundert	zahlreiche	
kleine	eisenverarbeitende	Betriebe	angesiedelt	haben.	

 

Weg 09: Salzsteigweg 

Der	Salzsteigweg	folgt	durch	das	Tote	Gebirge	und	die	Niederen	Tauern	alten	Wegen,	auf	welchen	schon	zur	
Römerzeit	Salztransporte	durchgeführt	wurden.	Er	beginnt	am	Sternstein	in	Oberösterreich,	quert	die	west-
liche	Obersteiermark	und	führt	durch	Kärnten	bis	zum	Grenzübergang	am	Wurzenpass.	
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8.9 Kriteriengruppe tiere und Pflanzen – Einzelkriterium  
       „Vorkommen einer naturschutzfachlich höchst bedeutenden Art  
       nach spezieller dokumentation“ 
bis heute gibt es für diese tier- und Pflanzenarten keine aktuellen steiermarkweiten Verbrei-
tungskarten und für die meisten keine gültigen roten listen.  

es ist aber für die Anwendung des kriterienkataloges eine unabdingbare notwendigkeit die 
schutzrelevanten tier- und Pflanzenarten entsprechend ihrem schutzstatus zu integrieren. 

deshalb wird mittels eines folgeprojektes ein konzept zur datenbereitstellung erarbeitet. 
darauf aufbauend sollen die datenlücken sukzessive behoben werden. 

eine vorläufige Artenliste und das konzept zur Anwendung und Aktualisierung wird im rah-
men des folgeprojektes erstellt. 

das Vorkommen einer naturschutzfachlich höchst bedeutenden Art wird in einer dokumen-
tation der steiermärkischen naturschutzabteilung fA13c verortet und ist unter www.verwal-
tung.steiermark.at/kriterienkatalog abrufbar.  

8.10 Kriteriengruppe Biotope – Einzelkriterium „fließgewässer- 
         spezifische lebensraumtyp(en) Anhang I nach FFH-rl im  
         Erhaltungszustand A (nach Ellmauer 2005)“ 
die zuordnung zu den lebensraumtypen des Anhang i der ffh-rl und die bewertung des 
erhaltungszustandes erfolgt nach „stAnd der technik“ ellmAuer (2005). die bewertungs-
kriterien für den erhaltungszustand der lebensraumtypen enthalten meist auch Angaben zu 
mindestflächengrößen. 

diese mindestflächengrößen umfassen z. b. bei den hartholzauwäldern sowie schlucht- und 
hangmischwäldern je 10 ha und bei den weichholzauwäldern (u.a. grauerlenau) 5 ha. An klei-
neren fließgewässern im alpinen raum können diese waldtypen aber von natur aus nicht in 
derartig flächigen beständen vorkommen, da die geeigneten standorte im / am talboden zu 
kleinflächig sind. bei Anwendung aller bewertungsindikatoren wäre daher die erreichung des 
erhaltungszustands A selbst in völlig natürlichen und unveränderten situationen unmöglich, 
auch wenn alle anderen bewertungsindikatoren hinreichend günstig zu bewerten sind.

entlang von fließgewässern kommen stattdessen unterschiedliche lebensraumtypen in mehr 
oder weniger variabler Abfolge sowohl als gradient vom aquatischen zum terrestrischen be-
reich als auch im wechsel entlang der fließstrecke vor.  

eine solche natürliche Abfolge von lebensraumtypen in naturbelassener situation wurde da-
her dann als hochwertig im sinne des einzelkriteriums definiert, wenn 

diese auf einer lauflänge von mindestens 1000 m bzw. mindestens 500 m vorhanden ist   Ξ
 (nicht zwangsläufig ohne unterbrechungen, aber dominierend) 

die bei ellmauer (2005) genannten kriterien zur einstufung in erhaltungszustand A der   Ξ
 lebensraumtypen mit einer Ausnahme (s. u.) zutreffen; unter diesen kriterien bleibt die  
 dort genannte mindestflächengröße allerdings unberücksichtigt. 
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8.12 Einzelkriterium „regenerationsstrecke im rhithral an  
         energetisch bereits genutzten Fließgewässern“ 
das ziel dieses kriteriums ist es, dem gewässer zwischen bestehenden kraftwerken die mög-
lichkeit zu geben, sich wieder zu regenerieren. dies ist aus ökologischer sicht von großer be-
deutung und daher im kriterienkatalog durch drei unterschiedliche kategorien berücksichtigt.  

grundsätzlich ist definiert, das kriterium ausschließlich innerhalb einer Abfolge von kraftwer-
ken anzuwenden. dies ist dann der fall, sobald von der obersten wasserfassung oder stau-
wurzel bis zum untersten krafthaus bzw. unterwassereintiefung der Anteil der energetisch 
beeinflussten fließstrecke (restwasserstrecke, staustrecke, schwallstrecke) mindestens 60 % 
beträgt.  

entlang eines fließgewässers können mehrere solcher kraftwerksabfolgen auftreten.

8.11 Kriteriengruppe Gewässermorphologie
für die erfassung der belastungen, welche strukturellen Veränderungen in fließgewässern zur 
folge haben, sind zahlreiche einzelparameter (wie z. b. laufentwicklung, sohl- und uferstruk-
tur, breiten- und tiefenvarianz, Vernetzung mit dem umland, etc.) relevant.  

bereits seit 20 Jahren gibt es diesbezügliche erhebungen in den bundesländern, deren ergeb-
nisse meist in form einer sogenannten ökomorphologischen bewertung (in Anlehnung an die 
methode von werth (1987) bzw. unter berücksichtigung der ziele der wasserrahmenrichtli-
nie) zusammengefasst werden.  

nach derzeitigem stand der technik wird die (Öko-)morphologie als Parameter der hydro-
morphologie gemäß der bundesweiten Arbeitsanweisung des bmlfuw (2006) „fließgewässer 
leitfaden für die hydromorphologische zustandserhebung“ erhoben. 

die heterogenität der in Österreich verfügbaren ökomorphologischen kartierungsmethoden 
machte eine Anpassung an ein wrrl – kompatibles schema erforderlich. in der methodik des 
bmlfuw (2006) wurden die einzelnen bundesländermethoden auf die Vergleichbarkeit der 
einstufungsergebnisse hin überprüft und anschließend in ein 5-stufiges ökomorphologisches 
bewertungssystem transformiert (siehe Abb. 7).

natürlich naturnah wenig beeinträchtigt deutlich beeinträchtigt stark beeinträchtigt naturfern naturfremd

 Sehr gut Gut  mäßig unbefriedigend Schlecht

1 

1          1-2

5-stufige Skala (wrrl) 

7-stufige Skala (werth)

2 

2                            2-3

3 

3

4 

3-4

5 

4

Abb. 7: 
ökomorphologisches Bewertungssystem 
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innerhalb einer kraftwerksabfolge ist die längste verbliebene freie fließstrecke, die zu mindes-
tens 75 % einen ökomorphologischen natürlich/naturnahen zustand aufweist und nirgends 
ökomorphologisch stark beeinträchtigt ist, per se hochwertig (kategorie A). 

weist eine freie fließstrecke innerhalb einer kraftwerksabfolge 30 % der summe der verbliebe-
nen freien fließstrecken und mindestens 500 m auf, und ist diese strecke zusätzlich zu mindes-
tens 50 % in einem ökomorphologisch natürlich/naturnahen zustand und nirgends schlechter 
als stark beeinträchtigt, so ist dieser Abschnitt als regenerationsstrecke der kategorie b ein-
zustufen.  

ist innerhalb einer kraftwerksabfolge eine regenerationsstrecke mindestens 500 m lang und 
zu mindestens 50 % in einem natürlichen/naturnahen zustand bzw. nirgends ökomorpholo-
gisch stark beeinträchtigt oder schlechter, so ist das kriterium der kategorie c erfüllt.  

in der nachfolgenden skizze wird das zutreffen der oben beschriebenen kategorien grafisch 
dargestellt:

Abb. 8: 
Systemskizze	über	die	Anwendung	des	Kriteriums	der	Regenerationsstrecke	(Meterangaben	beispielhaft)
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8.13 einzelkriterium „Durchgängigkeit“ 
die durchgängigkeit bezieht sich sowohl auf die möglichkeit der fischwanderung (bzw. 
makrozoobenthos) als auch auf die durchgängigkeit des geschiebetransports. die explizit aus-
gewiesenen fließgewässersysteme (siehe: www.verwaltung.steiermark.at/kriterienkatalog) 
beinhalten nur Querbauwerke, die nach dem fließgewässer leitfaden für die hydromorpholo-
gische zustandserhebung (bmlfuw, 2006) fischpassierbar sind.  

Abb. 9: 
Systemskizze über die Einstufung des Kriteriums der Regenerati-
onsstrecke innerhalb einer Kraftwerksabfolge

Gesamtlänge der Kraftwerksabfolge: 7500 m = 100 %

Summe der Restwasserstrecken: 4500 m = 60 %

Summe der freien Fließstrecken: 3000 m = 40 %

Fließstrecke 1: 1600 m = längste freie fließstrecke:

  >> kategorie A, wenn Abschnitt zusätzlich die Anforderung 
  der Ökomorphologie erfüllt! 

Fließstrecke 2: 900 m = 30 % von 3000 m (summe der freien fließstrecke

  >> kategorie b, weil mindestlänge von 500 m erfüllt wird und  
  wenn zusätzlich die Anforderungen der Ökomorphologie  
  erfüllt werden! 

Fließstrecke 3: 500 m

  >> kategorie c, weil Abschnitt 500 m lang ist und wenn zusätz- 
  lich die Anforderungen der Ökomorphologie erfüllt werden! 
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abiotisch: unbelebt; chemische, physikali-
sche/ hydromorphologische faktoren der 
Umwelt eines Organismus 

anthropogen: durch menschlichen einfluss 
bedingt 

Ausbauwassermenge [QA]: der durchfluss, 
für den ein kraftwerk ausgelegt (dimensio-
niert) ist, d.h. bei dem es die maximale leis-
tung (Ausbauleistung) mit dem günstigsten 
wirkungsgrad erbringt. 

Ausbaugrad [fa]: das Verhältnis des Ausbau-
durchflusses Qa zum mittelwasserabfluss mQ 

mäandrierender Verlauf: gekrümmter Ver-
lauf; meist mit gleit- und Prallhangausbildun-
gen in den kurven 

furkierender Verlauf: Aufzweigung eines 
Flusses in verschiedene Teilarme  

benetzte Breite/ Fläche (mittlere): arithme-
tisches mittel der an mehreren abflusstypi-
schen stellen (kolk, furt, tiefenrinne, etc.) 
gemessenen benetzten breite/ fläche 

biotisch: belebt, lebend; auf die biologischen 
Aspekte der umwelt eines organismus bezo-
gen 

Biozönotische Fließgewässerregion: Ab-
schnitt eines fließgewässers mit einer 
charakteristischen, an die jeweiligen um-
weltbedingungen angepassten fauna. im 
längsverlauf werden von der Quelle bis zur 
mündung in das meer die hauptregionen 
krenal, rhithral (dazu gehören epirhithral, 
metarhithral) und Potamal unterschieden. 

dynamische Pflichtwasserabgabe: zuflussab-
hängige Pflichtwasserabgabe

durchgängigkeit = Fließgewässerkontinuum 
bzw. -konnektivität: durchwanderbarkeit für 
aquatische lebewesen 

Einzugsgebiet: ein gebiet, das von einem 
gewässer und seinen sämtlichen zuflüssen 
ober- und unterirdisch entwässert wird 

Fallhöhe (rohfallhöhe): der geodätische hö-
henunterschied zwischen dem stauziel (was-
serspiegel im bereich der wasserfassung) 
und der turbinenachse bzw. dem unterwas-
ser (wasserspiegel nach der turbine) 

Fallhöhe (Nutzfallhöhe): entspricht der 
rohfallhöhe reduziert um die fließverlus-
te infolge der reibung des wassers an der 
rohrleitungsinnenwand. die fließverluste 
sind abhängig von der rauhigkeit der rohrin-
nenwand, der rohrleitungslänge und der 
Fließgeschwindigkeit des Wassers, diese ist 
wiederum  eine funktion des rohrdurchmes-
sers. 

Fließgeschwindigkeit: Geschwindigkeit des 
wassers an einem bestimmten Punkt des 
Gewässers 

Fließgeschwindigkeit (mittlere sohlnahe): 
arithmetisches mittel der fließgeschwin-
digkeiten gemessen 3 – 5 cm über sohle an 
mehreren abflusstypischen stellen (kolk, 
furt, tiefenrinne, etc.) 

Furkationsabschnitt: Aufzweigung eines 
flussabschnittes in verschiedene teilarme 
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Furt: strömungsbedingte Flachstelle in einem 
Fließgewässer 

Geschiebe: gröberes anorganisches materi-
al mit einem durchmesser größer 0,63 mm 
(steine, kies, sand), das am boden eines 
fließgewässers von der strömung mitgeführt 
wird. 

Habitat: lebensraum bestimmter beschaf-
fenheit und lokalität (auch: lebensraum 
einer Art oder eines organismus) 

hydrologisch: die hydrologie betreffend (hy-
drologie: wissenschaft vom wasser, seiner 
Arten, eigenschaften und seiner praktischen 
Anwendung) 

Kolk = Pool: lokale tiefstelle im gewässer; 
gekennzeichnet durch geringe fließgeschwin-
digkeiten und kehrströmungen

Kontinuum: durchgängigkeit eines fließge-
wässers für die darin lebenden Organismen 
(fische, makrozoobenthos). 

makrozoobenthos: sammelbezeichnung für 
tiere, die den gewässerboden bewohnen 
und zumindest in einem lebensstadium mit 
freiem Auge sichtbar sind. 

mittelwasser (mQ): arithmetisches mittel 
aus allen in einem Zeitraum festgehaltenen 
messwerten 

mittlerer Jahresniederabfluss (mJNQ): mit-
tel der Jahresniederstwerte im betrachteten 
zeitabschnitt 

niederwasser (nQ): wasserstand oder 
Abfluss, der eine zu bestimmende grenze, 
im Allgemeinen das höchste (größte) Jahres-
niederwasser, unterschreitet. diese grenze 
wird aus den wasserstands- bzw. durchfluss-
werten oder den örtlichen topographischen 
gegebenheiten bestimmt. 

niedrigstes niederwasser (nnQt): nied-
rigster niedrigwasserabfluss während eines 
betrachteten Zeitraums

Ökomorphologie: beschreibung eines ge-
wässerabschnittes aus ökologischer sicht und 
Vergleich mit dem natürlichen Erscheinungs-
bild (dem ökologischen leitbild); bewertung 
der naturnähe eines gewässers (gewässer-
abschnittes) 

Potamal: sommerwarme (> 20 °c) sandig-
schlammige zone eines fließgewässers; 
große temperaturschwankungen im Jahres-
verlauf 

regenerationsstrecke: Strecke mit einem 
ökomorphologischen / natürlichen / naturna-
hen zustand zwischen zwei krafthausanlagen 

restwasserstrecke: die nach der Wasserfas-
sung des kraftwerks im gewässer verbleiben-
de Wassermenge 

rhithral: sommerkalte (< 20 °c), steinig-kiesi-
ge zone eines fließgewässers 

Staustrecke: strecke zwischen wasserfas-
sung und stauwurzel   

Stromstrich: Linie der größten Fließge-
schwindigkeit 

Schwallstrecke: künstlich hervorgerufene Ab-
flusssteigerung meist in zusammenhang mit 
energiewirtschaftlicher nutzung von fließge-
wässern; sowohl Ausmaß als auch häufigkeit 
dieser Abflusssteigerungen (bis zu mehrmals 
täglich zu strombedarfsspitzenzeiten) sind 
unnatürlich. 

terrestrisch: die erde betreffend; bezeich-
nung für Organismen, die an Land leben 

Wasseranschlagslinie: berührungspunkt von 
wasser und bauwerk bzw. umland
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11 Anhang 

11.1 entstehung des Kriterienkataloges

11.1.1 Expertengremium 

der kriterienkatalog wurde durch experten verschiedenster fachbereiche in mehreren work-
shops erarbeitet (siehe nachfolgende tabelle). dabei wurde eine reihung entscheidungsrele-
vanter kriterien nach bewertungssystem definiert. 

die Workshops fanden an folgenden terminen statt: 

18.	/	19.	/	20.	Juni	2006	(Gasthaus	Schwaiger,	St.	Kathrein	am	Offenegg)	  
5.	/	6.	Oktober	2006	(Gasthaus	Hofbauer,	St.	Erhard)	

name Institution

dipl. Biologe uwe dußling büro „gewässer & fisch“, deutschland

Prof. dr. Erwin Frohmann department für raum, landschaft und infrastruktur, 
boku wien

till Harum institut für wasserressourcenmanagement, Joanne-
um research, graz

dr. doris Hofer unternehmensberatung – coaching,  deutschland

dr. Erich Kainz fischökologe, scharfling

dr. robert Konecny Umweltbundesamt, Wien

Prof. dr. reinhold lazar institut für geographie und raumforschung, univer-
sität graz

Axel müller biologe, deutschland

dI michael Pittino zivilingenieur für bauwesen

Ass. jur. Jochen Schumacher institut für naturschutz und naturschutzrecht, 
deutschland

Jürgen trautner Arbeitsgruppe für tierökologie und Planung filder-
stadt, deutschland

dr. Hugo Kofler 
dI Brigitte Sladek 
mag. Karin Weitenthaler 
Ing. Stefan Glössl 
MMag. Albert rechberger 
dI (FH) raphaela Eder

zt-kanzlei dr. kofler 
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11.1.2 Arbeitskreise 

um eine Akzeptanz des kriterienkatalogs bei den Vertretern der zuständigen behörden (sach-
verständige, Juristen), Vertretern der e-wirtschaft und der naturschutzverbände zu erreichen, 
wurden diese im zuge projektbegleitender Arbeitskreise in den Arbeitsprozess mit eingebun-
den. nachfolgend sind die Arbeitskreise mit den jeweiligen sitzungsteilnehmern aufgelistet.

Arbeitskreis landschaftsbild, Erholung, Freizeit
Montag,	16.	10.	2006,	Ritschis	Laube,	Pernegg

name Institution

dr. Hans riedl fA 17c

dI Andreas Fürst Steweag - Steg

Mag. eva Heilmann FA 19A

dr. Gerd Stefanzl bbl bruck 

mag. Wolfgang Neubauer bbl leibnitz 

dI Kurt Fauland umweltanwaltschaft

dI Bernd meidl  

dr. Gerolf Forster FA 13C 

dr. Peter Gspaltl 
mag. dietmar maurer

LR Wegscheider 

dr. Alfred langer FA 13A

dr. Johann Wiedner FA 19A 

dr. mag. Peter Köck naturschutzinstitut

dI dr. markus Ehrenpaar naturschutzbund

Jürgen trautner AtP filderstadt

Axel müller 
dr. Hugo Kofler 
dI Brigitte Sladek 
dI (FH) raphaela Eder

zt-kanzlei dr. kofler
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Arbeitskreis Fauna & Flora, Gewässermorphologie 
Dienstag,	17.10.2006,	Ritschis	Laube,	Pernegg

name Institution

dr. michael Hochreiter fA 17c

dr. Kurt Fauland umweltanwaltschaft

dr. Andrea Krapf FA 13C 

dI Henrike Bayer Steweag - Steg

dI Peter Schubert kleinwasserkraft 

dr. Gerd Stefanzl bbl bruck 

dr. Peter Gspaltl LR Wegscheider 

dI markus Ehrenpaar naturschutzinstitut

Julia Hopfgartner WWF

Jürgen trautner AtP filderstadt

Axel müller 
dr. Hugo Kofler 
dI Brigitte Sladek 
dI (FH) raphaela Eder

zt-kanzlei dr. kofler

Arbeitskreis technische Projektkomponenten
Mittwoch,	18.10.2006,	Ritschis	Laube,	Pernegg

name Institution

dI Heinz Jauk Steweag - Steg 

dI robert zotter baumeister

dI michael Pittino zt-Pittino

dI dr. Siegfried demel AhP 

Jürgen trautner AtP filderstadt

Axel müller 
dr. Hugo Kofler 
dI Brigitte Sladek 
dI (FH) raphaela Eder

zt-kanzlei dr. kofler
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Arbeitskreis rechtliche rahmenbedingungen und rechtliche umsetzung 
Freitag,	20.10.2006,	Ritschis	Laube,	Pernegg

name Institution

Mag. Christopher Grunert 
dr. Paul Kaufmann 
dr. Gerolf Forster 
dr. Johann zebinger

FA 13C

dr. thomas Weihs FA 13A

dr. Josef Kranz Steweag - Steg

mag. Herbert Bodlos bh bruck 

dr. Andrea Ebner-Vogl FA 1F

dr. Hans riedl fA 17c 

dI Bernd meidl

dI michael Pittino zt-Pittino

Jochen Schumacher instiut für naturschutz und naturschutzrecht

Jürgen trautner AtP filderstadt

Axel müller 
dr. Hugo Kofler 
dI Brigitte Sladek 
dI (FH) raphaela Eder

zt-kanzlei dr. kofler
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Arbeitskreis Endabstimmung 
Donnerstag,	27.10.2007,	Ritschis	Laube,	Pernegg

name Institution

dr. Johann zebinger  
dr. Andrea Krapf 
dr. Paul Kaufmann 
dr. Gerolf Forster

FA 13C

dr. Alfred langer  
dr. thomas Weihs

FA 13A

dr. Peter Gspaltl 
mag. dietmar maurer

LR Wegscheider 

dr. Kurt Fauland 
Mag. Grunert

umweltanwaltschaft

dI Heinz Jauk 
dr. Josef Kranz

Steweag - Steg

dr. Gerd Stefanzl bbl bruck 

mag. Franz Walcher bbl Judenburg 

mag. Wolfgang Neubauer bbl leibnitz 

dr. Hans riedl fA 17c

Mag. eva Heilmann FA 19A

dr. Johannes Gepp naturschutzinstitut

dI robert zotter baumeister

Kr erwin Haider bauunternehmer

dI dr. Siegfried demel 
Ing. mag. Herwig Hödl

Verbund

Viktoria Ischerne WWF

dr. Hugo Kofler 
mag. Karin Weitenthaler 
dI Brigitte Sladek 
Axel müller 
Ing. Stefan Glössl 
dI (FH) raphaela Eder

zt-kanzlei dr. kofler
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Arbeitskreis Projektevaluierung 
Donnerstag,	16.10.2007,	Ritschis	Laube,	Pernegg

name Institution

dr. Johann zebinger  
dr. Gerolf Forster 
dI Karl Fasching 
mag. dietlind Proske

FA 13C

dr. Alfred langer  
dr. thomas Weihs

FA 13A

dr. Peter Gspaltl LR Wegscheider 

mmag. ute Pöllinger 
dr. Kurt Fauland

umweltanwaltschaft

dr. Gerd Stefanzl bbl bruck 

mag. Franz Walcher bbl Judenburg 

mag. Wolfgang Neubauer bbl leibnitz 

dr. Hugo Kofler 
Axel müller 
Ing. Stefan Glössl 
dI (FH) raphaela Eder

zt-kanzlei dr. kofler

11.1.3 Evaluierung mittels Fallbeispielen 

um einschätzen zu können, wie weit oder eng die fokussierung des kriterienkatalogsgewählt 
ist, wurden fallbeispiele durchgespielt und dort, wo es erforderlich war, kriterien nachjustiert. 
dazu wurden ebenfalls Arbeitskreise mit unten stehenden teilnehmern abgehalten:
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11.2 naturräumliche einheiten 
die steiermark wurde in 23 naturraumeinheiten gegliedert (siehe karte, seite 63). die ein-
heiten wurden nach den kriterien geologie (g), relief (r), bodenverhältnisse (b), klima (k), 
Vegetation und nutzung (V) und besonderheiten der naturraumeinheit (bes.) erstellt. 

die vorliegenden 23 regionen dienen der örtlichen zuordnung der längsten durchgängigen 
fließgewässersysteme und der Vorkommen einer naturschutzfachlich höchst bedeutenden 
Art. nachfolgend sind die einzelnen naturraumeinheiten charakterisiert: 

 

1   Nördliche Kalkalpen - ost 

g: karbonat  

r: hochgebirge, aber nur lokale ehemalige Vergletscherung (kare), teilweise noch beachtliche 
Reliefenergie

k: sehr niederschlagsreich, relativ kühl und benachteiligt, schneereich 

b: dominant rendsinen und kalkbraunlehm  

V: nadelwald dominert, abschnittsweise auch buchenbestände mit tanne eingemischt 

Bes: Anteil	an	der	Salzaklamm,	Moore,	Karstquellen

2   Gesäuse  

g: karbonat

r: hochgebirge, stärker betont als in zone 1, starke lokalvergletscherung, daher heute schöne  
kare, in welchen mitunter der schnee sogar den sommer überdauert, große reliefenergie , 
lokal über 1800 m !! 

k: analog typ 1, infolge von schneereichtum auch vermehrt lawinen  

b: analog typ 1  

V: ähnlich wie typ 1, im oberen bereich oft große latschenbestände, eher reliefbedingte nied-
rige waldgrenze  

Bes: Nationalpark,	Schlucht,	Karstquellen



3   Nördliche Kalkalpen West  

g : karbonat

r: hochgebirge ähnlich wie typ 1, aber größere gipfelhöhen, verkarstete hochplateaus, kare, 
kleine klammen

k: analog typ 1 

b: analog typ 1 

V: latschenanteil recht hoch, ansonsten wie typ 1 

Bes.:	Plateaus,	Verkarstung	

4   dachstein mit mitterdorfer Becken  

g.: karbonat  

r: hochgebirge ähnlich wie typ 3 ( beachtliche Plateaus) aber mit rezenter Vergletscherung , 
große reliefenergie ( dachsteinsüdwand !) 

b: wie typ 1 

k: analog typ 1, in der ramsau schon infolge schutz leichte Abschwächung des maritimen 
klimas, sonnenscheinreicher; im Ausseer becken hingegen sehr niederschlagsreich (maximal-
werte der steiermark !), schneereich ; 

V : ähnlich wie 3

Bes: vergletschertes	Hochgebirge,	Verkarstung	beachtlich	!,	Wandbildung,	Klammen

5   Schladminger tauern - nordabdachung 

g: silikat ( schiefer, vorwiegend kristallin) nur in Ausnahmen karbonat im westen 

r: sanftes relief an der nordabdachung ( nutzung als schiberge) , zum hauptkamm hochge-
birgsrelief ( kare , grate , steilstufen in den tälern )  

b: rohböden, felsbraunerden ( generell podsoliert) , ranker und verbreitet Podsole  

k: nicht so extrem maritim wie in den nördlichen kalkalpen , weniger niederschlag

V: nadelmischwälder, anschließend nach oben auch latschen;  

Bes: oft	tief	eingeschnittene	Trogtäler,	mitunter	treppenartig	(Katarrakte),	Klafferkessel	(Anhäufung	von	Kar-
seen),	an	den	Talausgängen	oft	Schluchtausbildung,	lokal	Wasserfälle
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6   Wölzer- und Seckauer tauern - Nordabdachung

g.: analog wie 5 

r: analog wie 5, aber niedrigere gipfelhöhen und weniger markante kare, kartreppen jedoch 
vorhanden, reliefenergien etwas geringer als in 5 

b: analog 5 

k: lokal recht niederschlags- und schneereich (z. b. Planneralm) , ansonsten analog 5 

V: analog 5 

Bes.:	touristische	Erschließung	bis	zum	Hauptkamm	(Planneralm),	in	5	nur	die	Nordabdachung,	lokal	schöne	
Karseen	und	–	treppen,	wenige	Wasserfälle;	

7   tauernsüdabdachung  

g: analog wie 5 

r: teils beachtliche reliefenergie speziell im westen, ansonsten wie 6 

b: analog 6 

k: nur noch schwach maritimes klima mit eher geringen niederschlägen, teils schneearm; 
thermisch begünstigt (stolzalpe!) 

V: nadelmischwälder mit höherem lärchen- und zirbenanteil als in 5, Almnutzung stärkerver-
treten als in 5/6, daher oft waldgrenze gedrückt  

Bes.:	schöne	Trogtäler,	mit	teilweiser	Ausbildung		von	Talstufen	und	Seen,	ein	Wasserfall	(Günster	WF)

8   murbergzone  

g: überwiegend silikat, lokal auch karbonat (stolzalpe, murauer Paläozoikum)  

r: dominantes mittelgebirgsrelief  mit Ausnahme gstoder (2141m, kar) , sanfte hänge, selten 
steilflanken – nur im kalk !) , oft Plateaus mit mooren 

b: analog 7, jedoch auch kalkbraunerde, lokal rendsinen 

V: fichten –lärchenmischwald mit eingestreuten zirben, darüber oft Almnutzung, eher wenig 
Latschen   

Bes.:	Talentwicklung	oft	eingeschränkt,	eher	Sohlentäler;	Sanftheit	der	Berge		



9   Eisenerzer Berge 

g: gesteine der grauwackenzone – also sehr vielfältig (karbonat und silikat; z. b.. reitungstock 
und eisenerzen reichstein karbonat, nach westen zu – zeiritzkampel silikat)  

b: je nach gestein teils ranker und Podsole (silikat) und rendsinen bzw. kalkbraunlehm 

r: vorwiegend hochgebirgsrelief mit karen und graten  

k: maritimes recht niederschlagsreiches klima analog 6  

Bes.:	schöne	Kontraste	in	der	Gebirgsausbildung	mit	Wänden	und	Plateaus	im	Kalk	und	markanten	Gipfeln	im	
Silikat

 
10  Hochschwabgruppe mit Veitsch und rax 

g: karbonat (nur lokal vorgelagert werfener schiefer)  

r: hochgebirgsrelief dominant , nach osten zu  Abschwächung , typische Plateaus und wand-
bildungen, teils große reliefenergie 

b: vorwiegend rendsinen und braunerden, nur lokale Ausnahmen auf silikat 

k: analog wie 9, in den kammlagen zudem sehr windexponiert, schneeverfrachtungen und 
Lawinen 

Bes: Verkarstungsanteil	recht	hoch	(Plateaus	mit	Dolinen),	tief	eingeschnittene	Täler

 
11  mürzberge 

g: vorwiegend silikat (schiefer)  

r: mittelgebirgsrelief mit eher sanften hängen, kerbtäler 

b: felsbraunerden (teils podsoliert oder als Podsole entwickelt) , ranker 

k: Abschwächung der maritimen einflüsse, aber etwas niederschlagsreicher als typ 7dafür we-
niger thermisch begünstigt. 

V: Nadelmischwald  

Bes: kleine	Kerbtäler,	sanfte	Flanken
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12  nockberge 

g: silikate (kristalline schiefer, gneise) 

r: vorwiegend hochgebirgsrelief mit geringer ehemaliger Vergletscherung (nur kleinekare), 
dabei oft sanfte rücken, nur teilweise grate 

b: dominant  wie 11 

k: leicht kontinental getöntes klima mit relativ geringen niederschlägen (winter schneearm) , 
im sommer gewitter 

V: nadelmischwald, im oberen bereich  oft lärchen-zirbenbestände, verbreitet Almnutzung 

Bes: wegen	der	oft	sanften	Formengebung	touristische	Nutzung	/	Schigebiete,	Kerbtäler,	aber	kaum	Schluchten	

13  Seetaler Alpen mit Neumarkter Passlandschaft 

g: überwiegend silikat (seetaler Alpen) , daneben auch kalk wie bei der grebenzen 

r: analog zu 12, im falle der grebenzen auch Plateaubildung und wandabstürze;  
in den seetaler Alpen markante Asymmetrie (kare nur im osten) 

b: wie typ 12, aber lokal , etwa am grebenzenstock rendsinen und braunlehme 

k: analog 12, in den kammlagen der seetaler Alpen sehr windexponiert

V: analog wie 12, im bereich der seetaler Alpen auch schöne zirbenbestände, weithin auch 
Almnutzung, teilweise auch touristische nutzung (schigebiete)  

Bes.:	Kare		im	Bereich	der	Seetaler	Alpen	schön	entwickelt,	markante	Karstquellen	am	Ostfuß	der	Grebenzen		

14  Gleinalpe und Fischbacher Alpe bis zum Hochwechsel 

g: silikat ( Ausnahmen nur sehr lokal mit marmoreinschaltungen)  

r: mittelgebirgsrelief , oft mit weiten Verebnungsflächen (z. b. stanglalm)  

b: felsbraunerden, teils podsoliert, selten reine Podsole unter wald 

k: leicht maritim getöntes gebirgsklima mit mäßigen niederschlägen (relativ geringe nieder-
schläge im winter), gewitterreich, im sommer erhöhtes unwetterpotential; kammlagen win-
dexponiert 

V: Nadelmischwald  

Bes: teils	tief	eingeschnittene	Kerbtäler,	aber	kaum	Schluchten,	sanfte	weit	geschwungene	Rücken	und	Kuppen.



15  Koralpe 

g: koralmkristallin (im wesentlichen gneise und kr. schiefer) – silikat 

r: rumpfrelief mit mittelgebirgscharakter (Ausnahme : k. speik mit karbildung), Ausprägung  
vieler markanter  niveaus; kerbtäler 

b: dominant analog zu 14 

k: analog zu 14 jedoch im winter im südwesten höhere niederschläge , daher insgesamt nie-
derschlagsreicher als 14, unwetterpotential durch gewitter und starkregen bei Adriatiefs, wei-
ters risiko zu starkschneefällen und waldschäden. starkwinde vorwiegend aus sw 

V: im unteren teil buchenmischwald, im oberen nadelmischwald, darüber häufig Almnutzung 

Bes: weit	gespannte	Rücken	mit	Verflachungen,	teilweise	Nutzung	durch	Schigebiete,	teils	tief	eingeschnittene	
Kerbtäler	mit	Schluchtcharakter	(Laßnitzklause)

16  Steirisches randgebirge – Südabdachung von der Stubalpe bis  
       zum Wechsel 

g: überwiegend silikat mit Ausnahme des nördlichen grazer Paläozoikums (hochlantsch, 
hochtrötsch, kalke und dolomite)  

r: mittelgebirgsrelief, im karbonat auch Ausbildung von wänden und  klammen  

b: heterogen je nach Ausgangsmaterial teils felsbraunerden (schwach podsoliert, ranker), 
teils kalkbraunlehme, seltener rendsinen; in den tieferen lagen dominant braunerden,  

k: ähnlich wie 14, aber insgesamt etwas niederschlagsärmer und wegen der tieferen lage auch 
überwiegend wärmer, eher schneearm im winter, dafür sehr gewitterreich (eine der gewitter-
reichsten gegenden Österreichs, erhöhtes unwetterpotential) 

V: Laubmischwald, in den höheren Lagen durchwegs Nadelmischwald 

Bes.:	landschaftlich	sehr	abwechslungsreiches	Gebiet,	da	die	unterschiedlichen	Gesteine	
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16a tal- und terrassenzone Steirisches randgebirge – Südabdachung  
        von der Stubalpe bis zum Wechsel 

g: schotter und sande (holozän), auf den jüngeren terrassen schotter und sande, aufden älte-
ren terrassen (z. b. kaiserwald) auch lehme

r: weithin sohlentäler  mit Ausbildung von talbecken, geringe reliefenergie, dazugehörige 
Terrassensysteme 

b: weithin lockersedimentbraunerde, in den Aubereichen auch Auböden, zumeist braune 
A.; teilweise vor allem in den seitentälern auch gleye 

k: talsohlenklima, leicht kontinental getönt, erhöhte frostgefährdung, gegenüber den riedel-
lagen bez. hanglagen im sausal und klöch merklich benachteiligt (Jahresmittel zwischen 8,2 
und 9°), im winter schneearm, niederschlagsmax. im sommer; niederschlagsabnahme von 
sw nach ne ! teilweise sehr nebelreich 

V: überwiegend maisanbau, nur reste der ehemalige Auwälder (speziell im unteren murtal, 
teilweise auch grünlandnutzung  

Bes.:	wichtiger	Bereich	im	Bezug	auf	Porengrundwasser,	noch	schöne	Auwälder	im	Unteren	Murtal,	einige	weni-
ge	Abschnitte	mit	rückgebauten	Flussläufen

17  Grazer Bergland 

g: vorwiegend karbonat (kalke und dolomite), am fuße einiger berge aber auch silikat (z. b. 
radegunder kristiallin), eingeschaltet auch tertiär - lockersedimente 

r: mittelgebirgsrelief, dabei aber kaum Ausbildung bedeutender täler; diese haben ihren ur-
sprung zumeist schon  in den randgebirgszonen; teilweise aber auch schon Anteile an der 
kollinen stufe (hügelland 500-700 m mit eingeschalteten tälern und becken)  

k: thermisch begünstigt, ab 900 m seehöhe auch zumeist über den hochnebeldecken, inversi-
onsarm, relativ niederschlagsarm (unter 1200mm niederschlag!), ansonsten wie 16 

V: laubmischwälder, oberhalb nadelmischwald,  dominant fichte (leider oft zu einheitlich 
und oft an stelle von laubmischwald), in den unteren bereichen nutzung durch wiesen  und 
obst. 

Bes: teilweise	landschaftlich	recht	reizvoller	Bereich	mit	Kontrasten,	die	vom	Gestein	bestimmt	werden,	teils	
schöne	Klammen	(Raab-	Weizklamm).



17a tal- und terrassenzone Grazer Bergland

g: schotter und sande (holozän), auf den jüngeren terrassen schotter und sande, auf den 
älteren Terrassen auch Lehme 

r: weithin sohlentäler  mit Ausbildung von talbecken (grazer feld), geringe reliefenergie, da-
zugehörige terrassensysteme 

b: weithin lockersedimentbraunerde, in den Aubereichen auch Auböden, zumeist braune 
A.; teilweise vor allem in den seitentälern auch gleye 

k: talsohlenklima, leicht kontinental getönt, erhöhte frostgefährdung, gegenüber den riedel-
lagen bez. hanglagen im sausal und klöch merklich benachteiligt (Jahresmittel zwischen 8,2 
und 9°), im winter schneearm, niederschlagsmax. im sommer; niederschlagsabnahme von 
sw nach ne! teilweise sehr nebelreich 

V: überwiegend maisanbau , nur reste der ehemalige Auwälder (speziell im unteren murtal), 
teilweise auch grünlandnutzung  

Bes.:	wichtiger	Bereich	im	Bezug	auf	Porengrundwasser,	noch	schöne	Auwälder	im	Unteren	Murtal,	einige	weni-
ge	Abschnitte	mit	rückgebauten	Flussläufen

18  Westliches riedelland – Vorland/Südweststeiermark 

g: vorwiegend tertiäre lockersedimente, teils altquartäre terrassen, in den tälern kolluvium 
(junges sediment); Ausnahmen: sausal mit serizitschiefer und leithakalke) und wildoner berg 
(kalk)

r: riedelland (oft langgestreckte sanfte rücken; westseitig oft steiler als ostseitig) , dazwischen 
sohlentäler und terrassen, aus denen sich dann der sausal markant heraushebt (677m, tal ca. 
300m), nur kleine täler (abgesehen von den größeren, die in der koralpe entspringen), geringe 
wasserführung im winter. 

b: heterogen, da die lockersedimente vorwiegend braunerden ausbilden , die aber vergleyt 
sein können (bis hin zum Pseudogley); fruchtbarkeit des bodens daher oftmals eingeschränkt 
durch staunässe in den unteren horizonten, speziell auf den älteren terrassen, auf serizit-
schiefer felsbraunerden und rigole  ( weingärten) und auf den kalken zumeist k.-braunerden.; 
in den tälern lockersedimentbraunerdeböden, teils vergleyt ( grundwassereinfluss); 

V: laubmischwald (der aber nicht immer erhalten ist, auch fichten- und kiefernbestände), 
ansonsten teil intensive nutzung (wein, obst; in den tallagen oft mais)  

Bes: abschnittsweise		landschaftlich	schöne	Kontraste	durch	Weingärten	und	Wälder;	lokale	Fallwinde	„Jauk	„	an	
ca.	40	Tagen/Jahr
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18a  tal- und terrassenzone Westliches riedelland – Vorland/ 
         Südweststeiermark 

g: schotter und sande (holozän), auf den jüngeren terrassen schotter und sande, auf den 
älteren Terrassen auch Lehme 

r: weithin sohlentäler  mit Ausbildung von talbecken (grazer feld), geringe reliefenergie, da-
zugehörige terrassensysteme 

b: weithin lockersedimentbraunerde, in den Aubereichen auch Auböden, zumeist braune 

A: teilweise vor allem in den seitentälern auch gleye 

k: talsohlenklima, leicht kontinental getönt, erhöhte frostgefährdung, gegenüber den riedel-
lagen bez. hanglagen im sausal und klöch merklich benachteiligt (Jahresmittel zwischen 8,2 
und 9°), im winter schneearm, niederschlagsmax. im sommer; niederschlagsabnahme von 
sw nach ne ! teilweise sehr nebelreich 

V: überwiegend maisanbau , nur reste der ehemalige Auwälder ( speziell im unteren murtal), 
teilweise auch grünlandnutzung

Bes.:	wichtiger	Bereich	im	Bezug	auf	Porengrundwasser,	noch	schöne	Auwälder	im	Unteren	Murtal,	einige	weni-
ge	Abschnitte	mit	rückgebauten	Flussläufen

18b  Sausal (Sonderform innerhalb der Zone 18)  

g: serizitschiefer, in den tallagen auch quartäre füllung mit lockersedimenten  

r: teils auffällig zerschnittenes hügelland mit wenigen niveaus mit reliefenergien von 250 bis 
350m. dazwischen becken (Jahring)  

b: felsbraunerden und rigolböden auf den rücken, in den tallagen hingegen lockersediment-
braunerdeböden 

k: in den hang- und kammlagen oberhalb von ca. 400 m stark thermisch begünstigt und damit 
weinbauklima ( Jm der temperatur 9-10°) , in den tallagen recht kalt (Jahring) 

V: kontrast zwischen bewaldeten nw- bis ne- hängen und genutzten se bis sw- hängen (wein/ 
obst) , in den tallagen wiesen und mais) 

Bes: schöne	Kulturlandschaftskontraste	zwischen	Weinkulturen	und	Wäldern



19  Graben- und riedelland – Südoststeiermark 

g: vorwiegend tertiäre lockersedimente, teilweise auf Vulkaniten (basalte, tuffe und Andesi-
te), altquartäre sedimente, entkalkt (auf terrassen entlang des unteren murtales) ; 

r: riedelland wie bei 18, aber auch herausragende kuppen (ehemalige Vulkane wie stradner 
und gleichenberger kogel) , im süden ausgedehnte älterpleistozäne terrassen  

b: analog wie bei 18, dominant lockersedimentbraunerden, teils vergleyt, große Verbreitung 
von Pseudogleyen auf den älteren terrassen, rigole in den weinlagen von klöch 

k: sehr günstiges klima, ausreichend für weinbau mit anspruchsvollen sorten, klöcher wein-
baugebiet – wärmstes gebiet Österreichs bezogen auf die seehöhe (10° Jahresmittel in 450 m 
seehöhe) , schneearm im winter, gewitterreiche sommer  

V: analog 18, auf den alten terrassen ausgedehnte verhagerte mischbestände (leider auch mit 
fichte)  

Bes: reizvolle	Kulturlandschaft,	nur	kleine	Seitentalentwicklung

19a tal- und terrassenzone Graben- und riedelland  
        Südoststeiermark 

g: schotter und sande (holozän), auf den jüngeren terrassen schotter und sande, auf den 
älteren Terrassen auch Lehme 

r: weithin sohlentäler  mit Ausbildung von talbecken (grazer feld), geringe reliefenergie, da-
zugehörige terrassensysteme 

b: weithin lockersedimentbraunerde, in den Aubereichen auch Auböden, zumeist braune  
A.; teilweise vor allem in den seitentälern auch gleye 

k: talsohlenklima, leicht kontinental getönt, erhöhte frostgefährdung, gegenüber den riedel-
lagen bez. hanglagen im sausal und klöch merklich benachteiligt (Jahresmittel zwischen 8,2 
und 9°) , im winter schneearm, niederschlagsmax. im sommer; niederschlagsabnahme von 
sw nach ne ! teilweise sehr nebelreich 

V: überwiegend maisanbau , nur reste der ehemalige Auwälder ( speziell im unteren murtal, 
teilweise auch grünlandnutzung  

Bes.:	wichtiger	Bereich	im	Bezug	auf	Porengrundwasser,	noch	schöne	Auwälder	im	Unteren	Murtal,	einige	weni-
ge	Abschnitte	mit	rückgebauten	Flussläufen
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20  oststeirisches riedelland (Steirisches Alpenvorland – teil ost) 

g: weithin tertiäre lockersedimente, teilweise auch altquartäre sedimente 

r: riedelland wie bei 18, jedoch ohne herausragende einheiten, nur geringe bis mäßige talent-
wicklung (sohlentäler mit kleinen einzugsgebieten, sieht man von den großen tälern aus dem 
randgebirge ab)  

b: wie bei 18 dominant lockersedimentbraunerden auf tertiär, bzw. Pseudogleye auf älteren 
terrassen, in den tälern ls- braunerden, teils grundwasservergleyt 

k: analog 18, aber weniger niederschlag, vor allem im winter, ausgesprochen schneearm, aber 
gewitterreich, hohes hagelrisiko; thermisch günstig analog 18 

V: mischwälder wie bei 18, nutzung teils intensiv mit obstbau (weinbau weniger bedeutend), 
maisanbau in den tälern 

Bes: Kulturlandschaft	mit	viel	Obstbau,	andererseits	Maismonokulturen	in	den	Tallagen

20a  tal- und terrassenzone oststeirisches riedelland 
        (Steirisches Alpenvorland – teil ost)

g: schotter und sande (holozän), auf den jüngeren terrassen schotter und sande, auf den 
älteren Terrassen auch Lehme 

r: weithin sohlentäler  mit Ausbildung von talbecken (grazer feld), geringe reliefenergie, da-
zugehörige terrassensysteme 

b: weithin lockersedimentbraunerde, in den Aubereichen auch Auböden, zumeist braune

A: teilweise vor allem in den seitentälern auch gleye 

k: talsohlenklima, leicht kontinental getönt, erhöhte frostgefährdung, gegenüber den riedel-
lagen bez. hanglagen im sausal und klöch merklich benachteiligt (Jahresmittel zwischen 8,2 
und 9°), im winter schneearm, niederschlagsmax. im sommer; niederschlagsabnahme von 
sw nach ne! teilweise sehr nebelreich 

V: überwiegend maisanbau , nur reste der ehemalige Auwälder ( speziell im unteren murtal), 
teilweise auch grünlandnutzung 

Bes.:	wichtiger	Bereich	im	Bezug	auf	Porengrundwasser,	noch	schöne	Auwälder	im	Unteren	Murtal,	einige	weni-
ge	Abschnitte	mit	rückgebauten	Flussläufen



21a - remschnigg - Possruck 

g: vorwiegend silikate  

r: überwiegend relief der kollinen stufe, teils mittelgebirgscharakter  mit tief eingeschnitte-
nen kerbtälern (hl geist- klamm, sv. duh)  

b: generell felsbraunerden 

k: insgesamt kühler als zone 18, in den unteren hanglagen  thermisch ähnlich wie 18 (obst- 
und weinbau möglich) 

V: laubmischwälder, teilweise auch fichtenkulturen, obst, mais in den tallagen  

Bes.:	landschaftlich	schöne	Mischung	aus	sinnvoll	genutzten	Hanglagen	und	natürlichen	Mischwaldbereichen	
mit	eingeschalteten	Kerbtälern

21b - Windische Büheln

g: tertiäre lockersedimente

r: ähnlich wie beim sausal mit reliefenergien von 250 bis 350 m teils auffällig zerschnittenes 
Hügelland mit wenigen Niveaus 

b: dominant lockersedimentbraunerden  

k: weinbauklima mit Jahresmittel um 9 bis 10°, in den tallagen hingegen merklich kälter 

V: mischwälder mit wein- und obstkulturen, in den tälern mais und wiesen 

Bes.:	schöne	Kulturlandschaftskontraste	zwischen	Weinkulturen	und	Wäldern,	einige	Kerbtäler	als	Schlucht	
ausgebildet
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22  Grazer und leibnitzer Feld bzw. – unteres murtal mit terrassen 

g: schotter und sande (holozän), auf den jüngeren terrassen schotter und sande, auf den 
älteren terrassen (z. b. kaiserwald) auch lehme 

r: weithin sohlentäler mit Ausbildung von talbecken (grazer feld), geringe reliefenergie, da-
zugehörige terrassensysteme 

b: weithin lockersedimentbraunerde, in den Aubereichen auch Auböden, zumeist braune 

A.; teilweise vor allem in den seitentälern auch gleye 

k: talsohlenklima, leicht kontinental getönt, erhöhte frostgefährdung, gegenüber den riedel-
lagen bez. hanglagen im sausal und klöch merklich benachteiligt (Jahresmittel zwischen 8,2 
und 9°), im winter schneearm, niederschlagsmax. im sommer; niederschlagsabnahme von 
sw nach ne! teilweise sehr nebelreich 

V: überwiegend maisanbau , nur reste der ehemalige Auwälder (speziell im unteren murtal, 
teilweise auch grünlandnutzung  

Bes.:	wichtiger	Bereich	im	Bezug	auf	Porengrundwasser,	noch	schöne	Auwälder	im	Unteren	Murtal,	einige	weni-
ge	Abschnitte	mit	rückgebauten	Flussläufen

23  tal- und terrassenzone – inneralpin 
       (Ennstal mit zubringer und mur- mürzfurche) 

g: schotter und sande (holozän), auf den jüngeren terrassen schotter und sande, auf den 
älteren terrassen auch lehme, teilweise auch tertiäre sedimente 

r: weithin sohlentäler  mit Ausbildung von talbecken (knittelfeder becken), geringe relief-
energie, dazugehörige terrassensysteme

b: weithin lockersedimentbraunerde, in den Aubereichen auch Auböden, zumeist braune 

A., in den oberläufen auch graue Auböden, abschnittsweise gleye und moore (ennstal) 

k: talsohlenklima,  kontinental getönt, erhöhte frostgefährdung, gegenüber hanglagen, Jah-
resmittel zwischen 5,5 und 8°c; starke streuung der niederschläge (maximum im raum hief-
lau und salzatal mit über 1400 mm, ansonsten teilweise sogar recht trocken (oberes murtal 
mit werte unter 800mm und schneearm), abschnittsweise sehr nebelreich (Aichfeld, raum 
Admont, mürzzuschlag)  

V: grünlandnutzung, teilweise auch mais, lokal gut erhaltene Auwälder

Bes: wichtiger	Bereich	im	Bezug	auf	Porengrundwasser,	lokal	noch	schöne	Auwälder



n
ördliche kalkalpen - o

st
1 

G
esäuse

2 

n
ördliche kalkalpen w

est
3 

d
achstein m

it m
itt

erdorfer becken
4 

schladm
inger tauern - n

ordabdachung
5 

w
ölzer- und seckauer tauern -  

6  
n

ordabdachung

Tauernsüdabdachung
7 

m
urbergzone

8 

eisenerzer berge
9 

h
ochschw

abgruppe m
it Veitsch und rax

10 

m
ürzberge

11 

n
ockberge

12 

seetaler A
lpen m

it n
eum

arkter 
13 

 
Passlandschaft

g
leinalpe und fischbacher A

lpe bis 
14 

 
zum

 h
ochw

echsel

koralpe
15 

Steirisches Randgebirge -  
16 

 
südabdachung von der stubalpe 

 
bis zum

 w
echsel 

16a tal und terrassenzone steirisches 

 
randgebirge - südabdachung von 

 
der stubalpe bis zum

 w
echsel

g
razer bergland 

17 

17a tal und terrassenzone g
razer 

 
bergland

w
estliches riedelland - Vorland/ 

18 

 
Südw

eststeierm
ark 

18a tal und terrassenzone w
estliches 

 
riedelland - Vorland/südw

eststeierm
ark 

18b Sausal

G
raben- und Riedelland 

19 

 
südoststeierm

ark 

19a tal und terrassenzone g
raben- und 

 
riedelland südoststeierm

ark

o
ststeirisches riedelland (steirisches 

20 

 
A

lpenvorland - teil o
st) 

20a tal und terrassenzone o
ststeirisches 

 
riedelland (steirisches A

lpenvorland - 

 
teil o

st) 

21 a rem
schnigg - Possruck 

21b w
indische büheln 

22 
g

razer und leibnitzer feild bzw
. - 

 
u

nteres m
urtal m

it terrassen 

23 
tal- und terrassenzonen - inneralpin 

 
(ennstal m

it zubringer und m
ur-m

ürz- 

 
furche)

11.2.1 n
aturräum

liche einheiten

KriterienKAtALOG zur Ausweisung nAturschutzfAchlich hochwertiger fliessgewässer (-Abschnitte) in der steiermArk 63

AnHAnG    11



KriterienKAtALOG zur Ausweisung nAturschutzfAchlich hochwertiger fliessgewässer (-Abschnitte) in der steiermArk64

11      AnHAnG

11.3 Beispiele 
zur Verdeutlichung der kriterien sind nachfolgend fotos, skizzen und Auflistungen von steiri-
schen beispielen von naturraumkriterien dargestellt und beispiele für spirituelle orte in der 
steiermark aufgelistet. 

11.3.1 Beispiele von Naturraumkriterien  

Beispielhafte Vorkommen von Schluchten in der Steiermark: 

schlucht mit mittlere Vertikalhöhe von >= 100m: 

Lassingbach  Ξ

hinterwildalpenbach  Ξ

Johnsbach  Ξ

endriegelgraben – hochschwabsüd  Ξ

Luserbach  Ξ

Raabklamm  Ξ

Ramsaubach  Ξ

Walcherbach bei Schladming  Ξ

lasnitzklause  Ξ

flitzenschlucht  Ξ

Almbach  Ξ

Gulling   Ξ

schlucht mit mittlere Vertikalhöhe von < 100m: 

Strub/Sölbach  Ξ

rettenbachklamm  Ξ

 

Beispielhafte Vorkommen von Klammen in der Steiermark: 

klamm mit mittlere Vertikalhöhe von >= 100m: 

salzaklamm  Ξ

Gröbmingbach  Ξ

Silberkarklamm Ξ

weizklamm  Ξ

radmerzufahrt mit weissenbach  Ξ

Gradenbach und Weissenbach bei Gröbming  Ξ

bärenschützklamm Ξ



Beispielhafte Vorkommen von Wasserfällen in der Steiermark: 

wasserfall > 50 m fallhöhe: 

Riesachwasserfall  Ξ

Günsterwasserfall  Ξ

wasserfall in der bärenschützklamm   Ξ

gradenbachfall ( damit zugleich auch klamm !!)  Ξ

steinriesenbachfall ( gollingtalschluss)   Ξ

 
wasserfall zwischen 20 und 50 m fallhöhe: 

kesselfall  Ξ

 

Beispielhafte Vorkommen von Kartreppen in der Steiermark: 

seewigtal bis zum obersee  Ξ

klafferkessel   Ξ

Giglachbach  Ξ

 

Beispielhafte Vorkommen von Gewässerverläufen mit ausgeprägtem mäandrierendem Ver-
lauf in der Steiermark: 

lafnitz  Ξ

ilz  Ξ

feistritz  Ξ

Pöllauer safen  Ξ

gamlitzbach  Ξ

fließgewässer mit einer solchen gewässermorphologischen Ausprägung sind vor allem in der 
oststeiermark, der weststeiermark und dem riedelland zu finden.
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Beispielbilder

44 einseitiges Vorhandensein ist ausreichend 
45 fels tritt natürlich zu tage, felsausbisse müssen nur einseitig vorhanden sein 
46 mindestens bis zum obersten felsausbiss 

Schlucht: 
enger	steilwandiger	Einschnitt,	keine	breite	Talsohle,	
Vorhandensein44 von	Felsausbissen45 über gesamte 
Vertikalhöhe46 

Klamm: 
besonders steilwandige enge Sonderform der 
Schlucht,	Felsanteil	der	Hänge	über	50	%,	Wasseran-
schlagslinie	überwiegend	am	anstehenden	Felsen	
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Quelle als ursprung des Fließgewässers 
z.B.	 Brunnkogelquelle	 im	 nördlichen	 Hochschwab,	 Gemeinde	 Hinter-
wildalpen	(Quelle:	H.	Stadler)

Kar 
z.B.	Greim	Nordseite,	Wölzer	Tauern	(Quelle:	G.	LIEB)

Wasserfall 
z.B.	Riesachfälle	im	Untertal	  
(Quelle:	R.	LAZAR)	

Katarakt 
z.B.	Geißbach

dem historischen leitbild entspr. ausgeprägter mäandrierender Verlauf

z.B.	Lafnitz	 
(Quelle:	www.wasserwirtschaft.steiermark.at)

dem historischen leitbild entsprechender ausgeprägter furkierender Verlauf    z.B.	Schwarzenseebach

Sonderfall Wasserfall: Kartreppe
Blickrichtung	Deneck,	großes	Sölktal	
(Quelle:	R.	LAZAR)



zeutschach ursprungsquelle: 

der zeutschacher ursprung ist eine karstquelle aus der 10,4 millionen liter keimfreies was-
ser fließt und sich sogleich zu einem teich ausweitet. eine alte kirche befindet sich hier auf 
1000 m seehöhe. 

 

übelbach Heiligenwasser, Kapelle und Quelle: 

die kirche ist aus einer vorchristlichen kultstätte hervorgegangen. das wasser ist nicht gefasst 
und entspringt unter dem Altarbereich der kirche. 

 

St. martin „Pöllauer ursprung“: 

die Quelle tritt nicht als rinnsal aus, sondern als breiter gebirgsbach mit 90 bis 120 l pro se-
kunde. nahe der Quelle steht eine bank und ein christuskreuz lädt ein zum gebet. 

 

rottenmann, Heiliger Brunnen: 

die Quelle befindet sich im Paltental mitten im wald. Über einen wildbach kommt man zur 
Quelle, an der sich eine kleine holzkapelle befindet.

osterwitz „Betleiten“, Wallfahrtsanlagen und Quellen: 

Auf der koralpe in 1200 m höhe steht die kirche dieses marienwallfahrtsortes. ein trinkwasser-
brunnen nahe der kirche führt reines trinkwasser, welches dem „heiligen berg“ entspringt.
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11.3.2 Beispiele von spirituellen orten



Beispielhafte Vorkommen von Wasserfällen in der Steiermark: 

wasserfall > 50 m fallhöhe: 

Riesachwasserfall  Ξ

Günsterwasserfall  Ξ

wasserfall in der bärenschützklamm   Ξ

gradenbachfall ( damit zugleich auch klamm !!)  Ξ

steinriesenbachfall ( gollingtalschluss)   Ξ

 
wasserfall zwischen 20 und 50 m fallhöhe: 

kesselfall  Ξ

 

Beispielhafte Vorkommen von Kartreppen in der Steiermark: 

seewigtal bis zum obersee  Ξ

klafferkessel   Ξ

Giglachbach  Ξ

 

Beispielhafte Vorkommen von Gewässerverläufen mit ausgeprägtem mäandrierendem Ver-
lauf in der Steiermark: 

lafnitz  Ξ

ilz  Ξ

feistritz  Ξ

Pöllauer safen  Ξ

gamlitzbach  Ξ

fließgewässer mit einer solchen gewässermorphologischen Ausprägung sind vor allem in der 
oststeiermark, der weststeiermark und dem riedelland zu finden.
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HINWEISE zur ProJEKtIEruNG2

1      VorBEmErKuNGEN

1 Vorbemerkungen

es empfiehlt sich, die nachfolgend genannte unterlagen zeitgleich mit dem ergebnis der Prü-
fung auf hochwertigkeit vorzulegen.

2 Projektierungsunterlagen  

2.1 Projektbestandteile (Mindestumfang) 
der Verlauf, die lage und die dimension nachfolgender technischer Projektbestandteile sollen 
dargestellt werden. dies soll in einer kurzen textlichen erläuterung sowie einer Übersichtskar-
te (maßstab i. d. r. 1:5.000 – 1:1.000) in Überlagerung mit den darstellungen zum betroffenen 
landschaftsraum erfolgen. 

 

Baudurchführung (temporäre maßnahmen): 

baustraße  Ξ

baustelleneinrichtungen und manipulationsflächen  Ξ

lagerflächen Ξ

 
errichtung der Anlage: 

zufahrt zu den Projektbestandteilen  Ξ

Wasserfassung inklusive Ausleitung  Ξ

druckrohrleitung  Ξ

krafthaus  Ξ

fischaufstieg  Ξ

Rückleitung  Ξ

sicherungsmaßnahmen (im gewässer sowie ggf. im weiteren umfeld)  Ξ

Energieableitungstraße  Ξ

Erhaltungsmaßnahmen  Ξ

lagerflächen Ξ



2.2 Hydrologische/energetische Kenngrößen 

An unterlagen sind zumindest erforderlich: 

hydrographisches datenblatt im Profil der wasserfassung Ξ

hydrographische daten zu dem zusätzlichen einzugsgebiet durch zubringer in  Ξ
 der Restwasserstrecke

grobabschätzung anlagespezifischer kenngrößen  Ξ
 (zumindest: Ausbauwassermenge, Ausbaugrad, Ausbauleistung, regelarbeit) 

2.3 Notwendige Arbeiten für den Bau  
eine grobe Abschätzung der baudurchführung mittels kartographischer darstellung und   
textlicher beschreibung mit bezug zu dauer und zeitpunkt ist erforderlich.
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3      CHeCKLiSte

3 Checkliste  

bei der beurteilung eines Projektes können die bereits im rahmen des kriterienkataloges abge-
prüften kriterien eine wichtige rolle spielen. insbesondere solche kriterien, die einzeln erfüllt 
sind, aber als kombinationskriterien dennoch nicht zu einer hochwertigkeit des fließgewäs-
serabschnitts führen, geben wichtige hinweise auf speziell zu berücksichtigende sachverhalte 
im rahmen der Projektierung.  

ergänzend wird im folgenden eine checkliste dargestellt, die keine Vollständigkeit erreicht, 
aber eine orientierung für den einzelfall geben kann. 

 

Prinzipielle Fragen des Gebiets- und Artenschutzes 

können europaschutzgebiete durch Projektsbestandteile (s. liste vorne) direkt oder 1. 
 indirekt betroffen sein?

können anderweitige schutzgebiete betroffen sein, deren schutzzweck bzw. geltende  2. 
 Verbote durch Projektbestandteile berührt werden? 

ist die Verletzung artenschutzrechtlicher Verbote (insbesondere gemeinschaftsrechtlich  3. 
 begründete) bereits jetzt erkennbar? welche Arten/Verbote sind ggf. berührt?

wenn europaschutzgebiete direkt oder indirekt betroffen sind, ist eine naturverträglichkeits-
vorprüfung (screening) und ggf. eine naturverträglichkeitsprüfung (nVP, s. §13 b stmk. nschg 
1976 idgf) durchzuführen. wenn andere schutzgebiete oder artenschutzrechtliche Verbote 
bei der Planung berührt werden, ist eine Überprüfung, welche Verbote ggf. berührt werden 
und ob eine befreiung erforderlich und möglich ist nötig. in allen fällen ist ggf. mit erhöhtem 
untersuchungsaufwand zu rechnen, Adaptionen und optimierungen in der Planung (lage der 
Projektbestandteile) können notwendig sein.  

 

Fragen zum Fachbereich Pflanzen, tiere und deren lebensräume 

kann aufgrund der räumlich-topographischen situation eine dem erwarteten 4. 
 fischarteninventar entsprechende fischaufstiegshilfe umgesetzt werden?

werden gefährdete bzw. sensible und schlecht regenerierbare biotoptypen durch 5. 
 flächenverlust durch Projektbestandteile direkt betroffen oder können solche 
 anderweitig beeinträchtigt werden?  

liegen hinweise darauf vor, dass lebensräume gefährdeter tier- oder Pflanzenarten 6. 
 durch flächenverlust durch Projektbestandteile direkt betroffen werden oder solche  
 anderweitig beeinträchtigt werden könnten? 

hier könnten sich optimierungen zur Vermeidung oder minderung von konflikten z. b. in der 
änderung der lage eines krafthauses oder der wahl einer anderen zufahrt anbieten.



Fragen zum Fachbereich Natürlichkeitsgrad 

liegt das Projektgebiet in einer insgesamt besonders sensiblen kulturlandschaft, die 7. 
durch eine eher traditionelle/historische landnutzung auch heute noch geprägt ist? hierzu 
zählt insbesondere die situation der durch Almen führenden fließgewässer.47  

befinden sich im Projektgebiet oder im visuellen wahrnehmungsumfeld charaktervolle, 8. 
vegetationsbestimmte landschaftselemente (einzelbäume, baumgruppen/ feldgehölze, 
haine) in kombination mit extensiven landwirtschaftlichen nutzungen (z. b. streuobstwie-
sen, 1 bis 2 mahdige wiesen)? 

finden sich im Projektgebiet fließgewässerabschnitte, die prägnante und raumprägen-9. 
de, wasserumspülte felsvorsprünge, geländeabbrüche und reliefnischen aufweisen? 

hier könnten sich optimierungen zur Vermeidung oder minderung von konflikten z. b. in der 
einpassung eines krafthauses im sinne des schutzgutes natürlichkeitsgrad anbieten. 

 

Fragen zum Fachbereich Wohlfahrtsfunktion

liegt das Projektgebiet in einem für die ruhige, landschaftsbezogene erholung 10. 
 zumindest lokal wichtigen oder stark frequentierten raum? 

befinden sich im Projektgebiet oder im unmittelbaren umfeld relevante wanderwe- 11. 
 geoder andere erholungseinrichtungen? 

um konflikte zu vermeiden bzw. zu mindern, könnte die lage des krafthauses in den natür-
lichkeitsgrad eingepasst und die Architektur mit dem heimischen baustil abgestimmt wer-
den. ebenfalls könnte sich ein spezifisch für die Anlage ausgearbeitetes informationsangebot 
(schautafeln, schaukraftwerk) zur Akzeptanzsteigerung anbieten.

Sonstige Fragen 

liegen hinweise darauf vor, dass es projektbedingt zur beschädigung oder Vernich- 12. 
 tung wissenschaftlich bedeutsamer zeugnisse menschlichen, tierischen, pflanzlichen  
 oder mineralischen daseins kommen könnte (s. § 2 Abs. 2 stmk. nschg)? beispiele  
 sind fossile tier- und Pflanzenvorkommen, besondere mineralfundstätten oder 
 besondere bodenausprägungen. 

hier könnten sich optimierungen zur Vermeidung oder minderung von konflikten in der ände-
rung der lage von Projektbestandteilen aber auch z. b. in der bergung im falle archäologischer 
funde oder fossiler Vorkommen anbieten.   

liegt das Projektgebiet in einem durch öffentliche mittel geförderten renaturierten  13. 
 fließgewässerabschnitt (z. b. life Projekte)? wenn ja, sofortige Abklärung der umsetz- 
 barkeit des geplante Projektes mit dem  förderungswerber.

47 definition Almen: bei jeder Agrarbezirksbehörde ist für die Almen des betreffenden Agrarbezirkes ein Almkataster zu führen:
    gesetz vom 3. Juli 1984, betreffend den schutz der Almen (steiermärkisches Almschutzgesetz 1984) § 1 
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